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Kapitel 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen  
1.  

 

 
 

1 Vorteile und Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und begründen 
 
Unternehmen müssen über hoch qualifizierte Mitarbeiter verfügen, um ihre Konkurenzfähigkeit zu sichern. Für 
zukünftige Anforderungen werden deshalb Menschen benötigt, die selbständig Denken, handeln und 
Verantwortung übernehmen. 
 
 
1.1 Argumente zum Nutzen der Ausbildung 
 
Unternehmen, die sich für eine eigene Ausbildung entschieden haben, gewinnen häufig qualifizierte und loyale 
Fachkräfte, verringern die Gefahr personeller Fehlentscheidungen und minimieren die Kosten der 
Personalsuche auf dem Arbeitsmarkt. Hinzu kommt, dass Auszubildende auch schon während der Ausbildung 
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Erträge durch produktiven Arbeitseinsatz erwirtschaften. Bei vielen Auszubildenden übersteigen die Erträge 
sogar die Summe der Kosten für Ausbildungsvergütung, Sozialleistungen, Ausbildung usw. 
 
Zu den Gründen für betriebliche Ausbildung und das damit verbundene Ausbildungsplatzangebot zählen:  

• „Preiswerte“ Übernahme qualifizierter Auszubildender nach der Ausbildung 
• Geringere Einarbeitungs- und personalrekrutierungskosten 
• Positives Unternehmensimage 
• Gesellschaftliche Verpflichtung 
• Tradition in der Ausbildung 
• Sicherung des zukünftigen Fachkräftebedarfs 
• Verjüngung der Belegschaft 
• Unabhängigkeit vom Arbeitsmarktangebot 
• Weniger Fluktuation und Fehlbesetzungen 

 
Zu den Erträgen, bzw. zum Nutzen der betrieblichen Ausbildung zählen: 

• Die Ausbildung kann an realen Arbeitsaufträgen durchgeführt werden. 
• Der Betrieb kann am Ende der Ausbildung mit kompetenten Fachkräften rechnen. 
• Produktiver Einsatz der Auszubildenden 
• Potenzielle Übernahme nach der Ausbildung/Nachwuchssicherung an branchenspezifischen 

Fachkräften/geringe Einarbeitungszeit 
• Imageverbesserung des Ausbildungsbetriebes 
• Konkurrenzvorsprung 
• Unabhängigkeit vom Arbeitsmarkt  

 
 
1.1 1.2 Kosten der Berufsausbildung 
 
Die Entscheidung für die Ausbildung wird i.d.R. primär nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien getroffen. Zu 
den Bruttokosten der Ausbildung zählen: 

• Ausbildungsvergütung 
• Lohnnebenkosten/Sozialleistungen 
• Ausbildungsmaterialien 
• Anwerbungskosten 
• Ausfallzeiten der Ausbilder und Ausbildungsbeauftragten 
• Kammergebühren (u.a. für die Vertragseintragung und die Prüfungen) 
• Evtl. innerbetrieblicher Unterricht/Prüfungsvorbereitung 

 
Diese Kosten stellen eine Investition in die Zukunft des Unternehmens dar und sollen sich mittel- und langfristig 
auszahlen. 
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2 Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darstellen 
 
 
2.1 Berufsbildungssystem Deutschland 

2.  

 
Abbildung 1: Schulbildung 
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2.1.1 Duales System der Berufsbildung 
 

 
Abbildung 2: Die Ausbilder-Eignung, Feldhaus, S. 28 

 
Für das Ausbildungsverhältnis sind vor allem folgende Rechtquellen und –normen näher zu betrachten: 

• Berufsausbildungsvertrag 
• Berufsbildungsgesetz bzw. Handwerksordnung 
• Jugendarbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetz 
• Betriebsverfassungsgesetz 
• Bundesurlaubs-, Mutterschutz- und Kündigungsschutzgesetz 
• Tarifvertrag 
• Ausbildungsordnungen 

 
Das Rechtssystem hat in der Bundesrepublik Deutschland einen systematischen Aufbau, d.h. die 
unterschiedlichen Rechtsquellen stehen in einem über- bzw. untergeordneten Verhältnis zueinander. 
Dementsprechend ist das Grundgesetz die hochrangigste Rechtsquelle, gegen die niederrangige  Rechtsquellen 
(z.B. Verordnungen) nicht verstoßen dürfen.  

 

 
Abbildung 3: Die Ausbilder-Eignung, Feldhaus, S. 28 
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Nr. Sachverhalt Gesetz/Verordnung 
1 Dauer der Probezeit Berufsbildungsgesetz 
2 Beschäftigungsverbote bei Schwangerschaft Mutterschutzgesetz 
3 Diskriminierungsverbot aufgrund sexueller Orientierung Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz 
4 Maximale tägliche Arbeitszeit eines Jugendlichen Jugendarbeitsschutzgesetz 
5 Maximale Wochenarbeitszeit von Volljährigen Arbeitszeitgesetz 
6 Maximale wöchentliche Arbeitszeit bei Minderjährigen Jugendarbeitsschutzgesetz 
7 Ordentliche (fristgemäße) Kündigung Berufsbildungsgesetz 
8 Auszubildender beschädigt fahrlässig eine Maschine Berufsbildungsgesetz 
9 Es sind nur ausbildungsbezogene Weisungen zu erteilen Berufsbildungsgesetz 
10 Pausenregelungen für volljährige Auszubildende Arbeitszeitgesetz 
11 Pausenregelung für Jugendliche Jugendarbeitsschutzgesetz 
12 Bußgeldvorschriften bei Verstößen des Ausbildenden Berufsbildungsgesetz 
13 Berufsschulpflicht für Auszubildende Berufsbildungsgesetz, 

Schulpflichtgesetz des Landes 
14 Widerspruch gegen ein Prüfungsergebnis Prüfungsordnung der zuständigen 

Stelle 
15 Höhe der Ausbildungsvergütung Berufsbildungsgesetz und ggf. 

Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung 

16 Verkürzung der Ausbildungsdauer Berufsbildungsgesetz 
17 Sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildungsdauer Ausbildungsordnung bzw. 

Ausbildungsrahmenplan 
18 Schadenersatz bei Verstoß gegen die Pflichten des Ausbildenden Berufsbildungsgesetz 
19 Urlaubsanspruch einer 20-jährigen Auszubildenden Bundesurlaubsgesetz und ggf. 

Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung 

20 Urlaubsanspruch eines 17-jährigen Auszubildenden Jugendarbeitsschutzgesetz und 
ggf. Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung 

21 Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Abschluss des 
Ausbildungsvertrages eines Minderjährigen 

Bürgerliches  Gesetzbuch, 
Berufsbildungsgesetz 

22 Anspruch auf Elternzeit einer Auszubildenden Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz 

23 Regeln zur Vermeidung von Betriebsunfällen Unfallverhütungsvorschriften 
24 Höhe der Vergütungsfortzahlung Berufsbildungsgesetz 
25 Verbot der Beschäftigung mit gefährlichen Arbeiten bei 

Minderjährigen 
Jugendarbeitsschutzgesetz 

26 Durchführung der Betriebs-, Jugend- und Auszubildenden-
Versammlung 

Betriebsverfassungsgesetz 

27 Verbot der Abgabe von Branntwein an jugendliche bei der 
Weihnachtsfeier 

Jugendschutzgesetz, 
Jugendarbeitsschutzgesetz 
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Abbildung 4: Handlungsfeld Ausbildung, Feldhaus, S. 13Abbildung 5: Die Ausbilder-Eignung, Feldhaus, S. 16 

 
Welches Gesetz bzw. welche Verordnung regelt die genannten Sachverhalte im Berufsausbildungsverhältnis? 
 
Das Duale System der Berufsausbildung beschreibt das Zusammenwirken der betrieblichen Ausbildung und der 
schulischen Ausbildung in einem gemeinsamen Konzept. Diese Form der beruflichen Erstausbildung hat sich in 
Deutschland durchgesetzt und wird von der Mehrheit aller Schulabgänger angestrebt. Eine Ausbildung im 
Rahmen des Dualen Systems steht grundsätzlich – unabhängig vom Schulabschluss jedem offen, der für einen 
bestimmten Beruf geeignet ist; Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt schränken diese Freiheiten 
jedoch ein. 
 
Die Verbindung von betrieblicher und schulischer Ausbildung beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Damals 
etablierten sich die allgemeinen Fortbildungsschulen und ermöglichen den Lehrlingen erstmalig eine 
Freistellung für den Schulbesuch. Diese Entwicklung setzte sich kontinuierlich fort und mündete in die 
Schulgesetze der Bundesländer und in das Berufsbildungsgesetz. 
 
  

•Ausbildender/Auszubildender)

Ausbildungsvertrag

•Arbeitgeber/Betriebsrat)

Betriebsvereinbarungen

•Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände

Tarifverträge

•Kammern, Hochschulen
•z.B. Prüfungsordnungen

Satzungen

•Regierung, Minister
•z.B. Ausbildungsordnungen

Rechtsverordnungen

•Parlament Land/Bund
•z.B. Berufsbildungsgesetz, Tarifvertragsgesetz, Schulgesetze der Länder

Gesetze

•(Bundestag/Bundesrat)
•z.B. Freiheit der Berufswahl

Grundgesetz
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3 Ausbildungsberufe für den Betrieb auswählen und dies begründen 
 
3.1 Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe 
 
Der Begriff „anerkannter Ausbildungsberuf“ ist durch das BBiG festgelegt und betrifft die gemäß § 4 Absatz 1 
BBiG und § 25 Absatz 1 HwO anerkannten Ausbildungsgänge, die inhaltlich durch Ausbildungsordnungen 
geregelt werden. Ausbildungsordnungen sind die rechtliche Grundlage für die inhaltliche Durchführung der 
betrieblichen Berufsausbildung (vgl. dazu Bekanntmachung des Verzeichnisses der anerkannten 
Ausbildungsberufe und des Verzeichnisses der zuständigen Stellen vom 12. Juni 2014. 
 
Als staatlich anerkannt im Sinne des § 4 BBiG gelten nach § 104 Absatz 1 BBiG auch die vor dem 1. September 
1969 anerkannten Lehrberufe und Anlernberufe oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberufe, deren 
Berufsbilder, Berufsbildungspläne, Prüfungsordnungen und Prüfungsordnungen bis zum Erlass von 
Ausbildungsordnungen nach § 4 anzuwenden sind. Nachzulesen unter www.bibb.de  
 
 
3.2 Ausbildungsordnung und -rahmenplan 

 
Die Ausbildungsordnung ist gemäß § 4 BBiG die verbindliche Rechtsgrundlage für die Ausbildung eines staatlich 
anerkannten Berufs im Betrieb. Anhand der bundeseinheitlichen Rechtsverordnung für den jeweiligen Beruf 
erstellt das Unternehmen einen betrieblichen Ausbildungsplan. Die Ausbildungsordnung gewährleistet damit 
eine einheitliche und geordnete Ausbildung in ca. 350 Berufen. In § 5 Abs. 1 BBiG werden die Mindestinhalte 
einer Ausbildungsordnung festgelegt: 
 

• Bezeichnung des Ausbildungsberufs 
• Dauer der Ausbildung 
• Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die mindestens Gegenstand des Berufs sind 

(Ausbildungsberufsbild) 
• Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung (Ausbildungsrahmenplan) 
• Prüfungsanforderungen 
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Basis der Ausbildung in der Berufsschule ist der Rahmenlehrplan für den jeweiligen Beruf. Da die schulische 
Ausbildung in den Kompetenzbereich der Bundesländer fällt, wird die entsprechende Abstimmung zwischen 
Ausbildungsordnung und Rahmenlehrplan durch den Bund-Länder-Koordinierungsausschuss durchgeführt. 
Deren Empfehlungen werden von den Bundesländern umgesetzt und gewährleisten eine einheitliche 
Berufsschul-Ausbildung in Deutschland. Die landeseinheitlichen Lehrpläne sind dann die Grundlage für den 
Unterricht an den Berufsschulen; dort erfolgt die Vermittlung der Lerninhalte in Grund- und Fachstufen. 
 



Ausbildung planen und durchführen – AEVO – Skript für Fachwirte 
 

 
S e i t e  10 |  

 

10 

 
 

 
 



Ausbildung planen und durchführen – AEVO – Skript für Fachwirte 
 

 
S e i t e  11 |  

 

11 

 
 
 
 
  



Ausbildung planen und durchführen – AEVO – Skript für Fachwirte 
 

 
S e i t e  12 |  

 

12 

 

4 Eignung des Betriebes für die Ausbildung in dem angestrebten Ausbildungsberuf prüfen 
sowie, ob und inwieweit Ausbildungsinhalte durch Maßnahmen außerhalb der 
Ausbildungsstätte vermittelt werden können 

 
 
4.1 Eignung des Betriebes für die Ausbildung 
 
Damit ausgebildet werden kann, müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Hierzu zählen die 
Eignung des Ausbildungspersonals und der Ausbildungsstätte (Betrieb). 
 
Das BBiG macht hierzu Vorgaben: 
 
§ 27 Eignung der Ausbildungsstätte 

(1) Auszubildende dürfen nur eingestellt und ausgebildet werden, wenn 
3. Die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufsausbildung geeignet ist und  
4. Die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze 

oder zur Zahlung der beschäftigten Fachkräfte steht, es sein denn dass anderenfalls die 
Berufsausbildung nicht gefährdet wird. 

(2) Eine Ausbildungsstätte, in der die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten nicht im vollen Umfang 
vermittelt werden können, gilt als geeignet, wenn diese durch Ausbildungsmaßnahmen außerhalb 
der Ausbildungsstätte vermittelt werden. 

 
Konkret heißt dies, dass es nicht möglich ist, eine beliebig hohe Zahl an Auszubildenden als „billige“ 
Arbeitskräfte einzusetzen. Die Kammern definieren das angemessene Verhältnis i.d.R. mit 3 zu 1. Auf drei 
Fachkräfte sollte also nicht mehr als ein Auszubildender kommen. 
 
Bildet ein Betrieb aus, gilt, dass die Art der Produktion, des Sortiments und der Dienstleistungen sowie die 
Produktions- bzw. Arbeitsverfahren gewährleisten, dass die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt werden 
kann.  
 
Die Eignungsfeststellung bzw. die Klärung der Frage, ob ein Betrieb für die Ausbildung die notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt, übernimmt die zuständige Stelle durch den Ausbildungsberater. 
 
Das BBiG klärt hierzu: 
 
§ 32 Überwachung der Eignung 

(1) Die zuständige Stelle hat darüber zu wachen, dass die Eignung der Ausbildungsstätte sowie die 
persönliche und fachliche Eignung vorliegen. 

(2) Werden Mängel in der Eignung festgestellt, so hat die zuständige Stelle, falls der Mangel zu beheben 
und eine Gefährdung Auszubildender nicht zu erwarten ist, Ausbildende aufzufordern, innerhalb 
einer von ihr gesetzten Frist den Mangel zu beseitigen. Ist der Mangel der Eignung nicht zu beheben 
oder ist eine Gefährdung Auszubildender zu erwarten oder wird der Mangel nicht innerhalb der 
gesetzten Frist beseitigt, so hat die zuständige Stelle dies der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
mitzuteilen. 

 
Wird dem Ausbildenden die Ausbildungsbefugnis entzogen, so können die Auszubildenden das 
Ausbildungsverhältnis fristlos kündigen; u. U. können sie auch Schadensersatzforderungen gegenüber den 
Ausbildenden stellen (BBiG § 23). 
 
Konkret hat sich jeder (angehende) Ausbildungsbetrieb folgende Leitfragen zu stellen: 

• In welchen Berufen möchte man ausbilden? 
• Wie viele Ausbildungsplätze sind geplant? 
• Sind die Voraussetzungen (Sachmittel, Qualifikationen und Anzahl der Ausbilder) erfüllt? 
• Mit welchen Zielsetzungen und Standards soll ausgebildet werden? 
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4.1.1 Überbetriebliche Ausbildungsmöglichkeit 

 
Kann oder möchte ein Betrieb bestimmte relevante Bereiche nicht selber vermitteln, ist es dennoch möglich 
auszubilden. Dann nämlich, wenn man sich einen überbetrieblichen Partner sucht. Mit diesem schließt der 
Ausbildungsbetrieb einen Vertrag ab. Der Partner übernimmt im Namen des Ausbildungsbetriebes – i.d.R. 
gegen eine vereinbarte Gebühr – eine Ausbildungsdienstleistung. 
 
Vertragspartner und Zahler der Ausbildungsvergütung für den Auszubildenden bleibt auch während der zeit 
beim überbetrieblichen Partner sein Ausbildungsbetrieb. 
 
 
4.1.2 Kosten/Nutzen der Verbundausbildung 
 
Eine andere Alternative der Ausbildung, wenn nicht alle erforderlichen Inhalte vermittelt werden können, ist 
die Verbundausbildung. Um das Ausbildungspotenzial bestimmter Betriebe zu nutzen, können 
Ausbildungspartnerschaften in Form einer Verbundausbildung abgeschlossen werden. Bei dieser Form decken 
mehrere Ausbildungsbetriebe das gesamte Spektrum der relevanten Inhalte ab. 
 
Die Voraussetzungen der Verbundausbildung klärt das BBiG: 
 
§ 10 Vertrag 
 

(5) Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Ausbildenden können mehrere natürliche 
oder juristische Personen in einem Ausbildungsverbund zusammenwirken, soweit die 
Verantwortlichkeit für die einzelnen Ausbildungsabschnitte insgesamt sichergestellt ist 
(Verbundausbildung). 

 
 
4.1.3 Teilzeitausbildung 
 
Besondere Lebensumstände (z.B. Mutterschaft, Leistungssport, Pflege von Angehörigen) können dazu führen, 
dass Bewerber oder Auszubildende nicht ganztätig (Vollzeit) für die Ausbildung zur Verfügung stehen. 
 
Das BBiG schafft die Möglichkeit, dass die Ausbildung auch in Teilzeit durchgeführt werden kann: 
 
§ 8 Abkürzung und Verkürzung der Ausbildung 
 

(1) Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und Ausbildenden hat die zuständige Stelle die 
Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit 
erreicht wird. Bei berechtigtem Interesse kann sich der Antrag auch auf die Verkürzung der täglichen 
oder wöchentlichen Ausbildungszeit richten (Teilzeitausbildung). 

 
Das Berufsausbildungsgesetz gibt nicht vor, in welchem zeitlichen Umfang die wöchentliche Ausbildungszeit 
verkürzt werden kann. Als Richtlinie soll im Regelfall eine wöchentliche Mindestausbildungszeit von 25 Stunden 
nicht unterschritten werden. 
 
Die Ausbildungsvergütung kann entsprechend der prozentualen Verkürzung der Ausbildungszeit reduziert 
werden. 
 
Ob und ggf. wie die Anwesenheit im Berufsschulunterricht reduziert wird, hat die Berufsschule bzw. die 
Schulbehörde zu entscheiden. Im Sinne der im Berufsbildungsgesetz geregelten Lernortkooperation sollte eine 
Abstimmung zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule erfolgen. 
 
Wird festgestellt, dass in der reduzierten Zeit das Ausbildungsziel nicht erreicht werden kann, so kann nach 
dem BBiG § 8 (2) die Gesamtausbildungsdauer verlängert werden. 
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4.2 Eignung des Ausbildungspersonals 
 
Zu klären gilt zunächst, was (rechtlich) unter dem Begriff „Ausbilder“ genau zu verstehen ist. Davon 
abzugrenzen sind die Begriffe „Ausbildender“ und „Ausbildungsbeauftragter“. 
 
Ausbildende 

Der Ausbildende ist als ein Vertragspartner im Berufsausbildungsvertrag Träger aller Rechte und 
Pflichten, die sich aus dem Berufsausbildungsverhältnis ergeben. Beim Ausbildenden handelt es sich 
entweder um eine natürliche Person (Einzelunternehmen) bzw. einen Zusammenschluss von 
natürlichen Personen (z.B. GbR) oder um eine juristische Person öffentlichen Rechts (z.B. Städte) bzw. 
privaten Rechts (z.B. GmbH). Im Fall des Ausbildenden als juristische Person wird dieses durch eine 
berechtigte natürliche Person (z.B. Geschäftsführer) vertreten. 
 
Typische Aufgaben und Zuständigkeiten sind z.B.: 

• Letzte Instanz bei der Bewerberauswahl 
• Abschluss des Berufsausbildungsvertrags 
• Rechtlicher Ansprechpartner für die zuständige Stelle, Berufsschule und andere Mitwirkende 

an der Ausbildung 
• Weisungsberechtigung gegenüber den betrieblichen Ausbildungsbeteiligten 
• Betriebswirtschaftliche Verantwortung im Rahmen der Berufsausbildung 
• Strategische Entscheidung im Rahmen der Berufsausbildung, z.B. Festlegung der 

quantitativen Ausbildungsplanung 
 
Ausbilder/-in 

Die Kernaufgabe des hauptamtlichen Ausbilders ist die Planung, Durchführung und Kontrolle der 
beruflichen Ausbildung. Darüber hinaus ist der Ausbilder auch Erzieher, Personalentwickler, Coach und 
Berater in beruflichen sowie persönlichen Fragen. 

 

 
 Typische Aufgaben und Zuständigkeiten sind z.B.: 

• Erstellung der Ausbildungspläne 
• Abstimmung der sachlichen und zeitlichen Umsetzung der Ausbildungsinhalte 
• Bewerberauswahl 
• Ansprechpartner für die Auszubildenden und Ausbildungsbeauftragten 
• Überwachung der Umsetzung der Ausbildung im Unternehmen 
• Auswahl und Qualifizierung der Ausbildungsbeauftragten 
• Regelmäßiger Austausch mit den Ausbildungsbeauftragten und dem Ausbildenden 
• Erstellung von Lernzielkatalogen und betrieblichen Durchlaufplänen 
• Überwachung der ordnungsgemäßen Führung der Ausbildungsnachweise 
• Prüfungsvorbereitung 

 

Ausbilder ist u.a.
•Vorbild
•Vermittler zwischen Auszubildenden und Geschäftsleitung
•Vermittler von Berufserfahrung und Umgangsformen im Betrieb
•Vorgesetzter
•Ansprechpartner interner und externer Beteiligter an der Ausbildung
•Unterweiser von Lerninhalten
•Berater in Lern- und Fachfragen
•Persönlichkeitsentwickler
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Ausbildungsbeauftragte 
Ausbildungsbeauftragte sind im Rahmen ihrer normalen betrieblichen Tätigkeit zusätzlich mit der 
Ausbildung von Teilqualifikationen beauftragt. Sie vermitteln überwiegend spezielle Fertigkeiten, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und praktische Erfahrungen, die der Ausbildungsplan beim Durchlaufen der 
betrieblichen Abteilung vorsieht. Sie müssen die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten besitzen und persönlich geeignet sein (§ 28 Abs. 3 BBiG). Der verantwortliche 
Ausbilder sollte regelmäßige Gesprächs- und Feedbackrunden sowie Schulungen für die 
Ausbildungsbeauftragten vorsehen, damit bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllt sind: 

• Eine Persönlichkeit, die zum Umgang mit jungen Menschen befähigt. 
• Methodische Kompetenz, um handlungsorientiert ausbilden zu können. 
• Pädagogische Grundkenntnisse, um Lernprozesse zu begleiten. 
• Fachliche Kompetenz, um aktuelle Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln. 
• Berufliche Erfahrung, die an die Auszubildenden weitergegeben werden können. 

 
Typische Aufgaben und Zuständigkeiten sind z.B.: 

• Einführung in die jeweilige Abteilung und organisatorische Gestaltung der Ausbildung am 
Arbeitsplatz 

• Vermittlung der spezifischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die im jeweiligen 
Arbeitsbereich anfallen oder vermittelt werden müssen 

• Lern- und Arbeitsaufgaben so aufzubereiten und einzusetzen, dass selbstständiges Lernen 
möglich ist 

• Selbstständiges Lernen und Arbeiten im Sinne von Planen, Entscheiden, Durchführen und 
Selbstkontrolle im Geschäftsprozess ermöglichen 

• Lern- und Verhaltensdefizite erkennen und ausgleichen 
• Individuelle Unterstützung des Auszubildenden entsprechend seinem Lernverhalten am 

Arbeitsplatz 
• Kontrolle der Einhaltung von Arbeitssicherheitsvorschriften 
• Kontrolle der ausbildungsnachweise 
• Beteiligung an der Beurteilung der Auszubildenden 

 
4.2.1 Persönliche Eignung des Ausbildenden, Ausbildungsbeauftragter und Ausbilders 
 
An den Ausbildenden (Vertragspartner im Berufsausbildungsvertrag, der Auszubildende einstellt) und den 
Ausbilder (bildet Auszubildende verantwortlich aus) sowie den Ausbildungsbeauftragten werden gemäß §§ 28 
ff BBiG gesetzliche Eignungsanforderungen gestellt. 
 

 
 

1. Die persönliche Eignung gemäß § 29 BBiG in Verbindung mit § 25 JArbSchG erfüllt, wer Kinder und 
Jugendliche beschäftigen darf, z.B. nicht wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens zwei Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist und wer nicht wiederholt oder schwer 
gegen Vorschriften des BBiG verstoßen hat, z.B. nicht seine Pflicht zur Vermittlung der notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten erfüllt hat. 

 

Ausbildender

•Persönliche Eignung
•Ein Ausbildender, der 
selbst ausbildet, muss, 
wie der Ausbilder, sowohl 
die persönliche als auch 
die fachliche Eignung 
besitzen.

Ausbilder

•Persönliche Eignung
•Fachliche Eignung

Ausbildungsbeauftragter

•Persönliche Eignung
•Berufliche Qualifikation
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2. Die fachliche Eignung gemäß § 30 BBiG erfüllt, wer die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten nachweist, z.B. eine Abschlussprüfung im entsprechenden 
Ausbildungsberuf bestanden hat und eine angemessene Zeit in seinem Beruf tätig gewesen ist, sowie 
wer die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
besitzt, z.B. durch eine bestandene Prüfung gemäß Ausbildereignungsverordnung. 

 
 
Ausbildungsbeauftragte 
 

• Der Begriff „Ausbildungsbeauftragte“ ist weitgehend mit der im BBiG verwendeten Bezeichnung 
Fachkraft identisch. 

• Ausbildungsbeauftragte sind alle Personen, die im Betrieb den Ausbilder unterstützen und ständig 
oder gelegentlich Ausbildungsaufgaben wahrnehmen. 

• Ausbildungsbeauftragte benötigen keine formale Qualifikation. Es handelt sich in der Praxis aber um 
Mitarbeiter, die über die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, sei es durch die 
eigene Berufsausbildung oder durch einschlägige Berufserfahrung.  

 
 
Eignungsvoraussetzungen It. Berufsbildungsgesetz 
 
Das Berufsbildungsgesetz legt in § 20 die Eignungskriterien für die persönliche und fachliche Eignung fest. Die 
persönliche Eignung wird dabei negativ umschrieben: 
 
Jeder gilt zunächst als persönlich geeignet, sofern ihm nicht ein Eignungsmangel nachgewiesen wird.  
 
Fachliche Eignung 
 
Während Ausbildender und Ausbilder die persönliche Eignung gleichermaßen besitzen müssen, muss nur 
derjenige fachlich geeignet sein, der tatsächlich ausbildet. Delegiert der Ausbildende die Ausbildung, so muss 
nur der Ausbilder fachlich geeignet sein. 
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Die fachliche Eignung besteht aus  
 
1. berufsspezifische Kenntnisse 
 

• Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung oder 
• Abschluss einer Fachhochschule oder Hochschule der entsprechenden Fachrichtung mit 

angemessener Berufspraxis oder 
• anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer Prüfungsbehörde in entsprechender 

Fachrichtung mit angemessener Berufspraxis (Fachkaufmann, Techniker) 
 
Auf den Nachweis der Fachprüfungen kann verzichtet werden, wenn die Person über eine bestimmte Zeit 
einschlägiger Erfahrungen in dem entsprechenden Beruf verfügt.  
 
Die fachliche Eignung kann in diesen Fällen auf Antrag von der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
widerruflich zuerkannt werden. 
 
2. berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse nach der AEVO 
 
Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse durch Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer ist erforderlich. 
 
• Weitere Anforderungen an die Qualifikation und Persönlichkeit des Ausbilders 
 
Persönliche und fachliche Eignung des Ausbilders sind gesetzliche Mindestanforderungen, die entsprechenden 
Kriterien sind klar definiert und überprüfbar. Der Ausbilder hat im Unternehmen eine Schlüsselposition inne: Er 
ist verantwortlich für die Qualifikation der Fachkräfte von Morgen, und die Qualifikation der Mitarbeiter wird 
für jedes Unternehmen ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb sein. Ais Multiplikator und Lernberater 
fördert er bei den Auszubildenden nicht nur Fachkompetenz, sondern auch die Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit im Team, Kreativität, Verantwortungsbewusstsein, Mitgestaltungsbereitschaft und die 
Identifikation mit dem Unternehmen. Diese anspruchsvollen Aufgaben erfordern vom Ausbilder über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Kompetenzen. 
 
 
4.3 Zuständige Stelle zur Überwachung der Eignung 
 
Die zuständige Stelle hat gemäß § 32 BBiG darüber zu wachen, dass die Eignungsanforderungen an den 
Ausbildenden, den Ausbilder und die Ausbildungsstätte erfüllt sind. Werden die in den Empfehlungen 
genannten Kriterien nicht erfüllt, ist die Eintragung eines Ausbildungsvertrags in das Verzeichnis der 
Ausbildungsverhältnisse zu verweigern. Erkennt die zuständige Stelle Mängel in der Eignung, schreibt das 
Gesetz folgenden Ablauf vor: 
 

1. Werden Mängel festgestellt und ist keine Gefährdung der Auszubildenden erkennbar, wird dem 
Ausbildenden eine Frist zur Beseitigung der Mängel gesetzt 

2. Wird die Frist nicht eingehalten, der Mangel nicht behoben oder besteht eine Gefährdung des 
Auszubildenden, so hat die Kammer den Mangel an die nach Landesrecht zuständige Behörde 
weiterzuleiten (i.d.R. Bezirksregierung, Schulbehörde oder Landespräsident). 

3. Die Behörde entscheidet dann über die Untersagung der Ausbildung. Vor der Untersagung sind die 
Kammer und die Beteiligten zu hören. 
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Kapitel 2: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen 
 
 

1 Mitwirkung bei den Planen und Entscheidungen hinsichtlich des betrieblichen 
Ausbildungsbedarfs auf der Grundlage der rechtlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen 
Rahmenbedingungen 
1.2  
 
1.1 Zusammenhang Grundgesetz und Berufsbildung 
 
In Artikel 12 (1) regelt das Grundgesetzt, dass alle Deutschen das Recht haben, Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
 
 
1.2 Berufsbildungsgesetz 
 
Das Berufsbildungsgesetz von 1969 ist die „Mutter“ aller Gesetze im Bereich der Berufs(aus)bildung. Es regelt 
im Rahmen des Dualen Systems vor allem den betrieblichen Teil der Ausbildung. Das Gesetz verfolgt das Ziel, 
eine umfassende bundeseinheitliche Regelung für die berufliche Bildung zu schaffen. 
 
Zum 01.04.2005 wurde das Gesetz in einem Reformprozess überarbeitet und neu verabschiedet. Das Gesetz 
besteht aus 105 Paragrafen. 
 
Zunächst klärt das BBiG in § 1 die grundsätzliche Frage, was unter beruflicher Bildung zu verstehen ist. 
 
Berufsbildung lässt sich in vier Bereiche gliedern: 

• Berufsausbildungsvorbereitung 
• Berufsausbildung 
• Berufliche Fortbildung 
• Berufliche Umschulung 

 
Das Gesetz heißt deshalb nicht Berufsausbildungsgesetz. Der Prozess der beruflichen Bildung ist nie 
abgeschlossen, solange ein Mensch im Arbeitsleben steht! Lebenslanges lernen und dessen gesetzliche 
Regelungen sind somit eng mit dem Berufsbildungsgesetz verbunden. 
 
Teil 1: Allgemeine Vorschriften 
  § 1 Ziele und Begriffe der Berufsbildung 
  § 2  Lernorte der Berufsbildung 
  § 3 Anwendungsbereich 
 
Teil 2: Berufsbildung 
 
 Kapitel 1: Berufsausbildung 
  Ordnung der Berufsausbildung; Anerkennung von Ausbildungsberufen 
  § 4 Anerkennung von Ausbildungsberufen 
  § 5 Ausbildungsordnung 
  § 6 Erprobung neuer Ausbildungsberufe, Ausbildungs- und Prüfungsformen 
  § 7 Anrechnung beruflicher Vorbildung auf die Ausbildungszeit 
  § 8 Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit 
  § 9 Regelungsbefugnis 
 
  Begründung des Ausbildungsverhältnisses 
  § 10 Vertrag 
  § 11 Vertragsniederschrift 
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  § 12 Nichtige Vereinbarungen 
 
  Pflichten der Auszubildenden 
  § 13 Verhalten während der Ausbildungszeit 
 
  Pflichten der Ausbildenden 
  § 14 Berufsausbildung 
  § 15 Freistellung 
  § 16 Zeugnis 
 
  Vergütung 
  § 17 Vergütungsanspruch 
  § 18 Bemessung und Fälligkeit der Vergütung 
  § 19 Fortzahlung der Vergütung 
 
  Beginn und Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
  § 20 Probezeit 
  § 21 Beendigung 
  § 22 Kündigung 
  § 23 Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung 
 
  Sonstige Vorschriften 
  § 24 Weiterarbeit 
  § 25  Unabdingbarkeit 
  § 26 Andere Vertragsverhältnisse 
 
  Eignung von Ausbildungsstätte und Ausbildungspersonal 
  § 27 Eignung der Ausbildungsstätte 
  § 28 Eignung von Ausbildenden und Ausbildern und Ausbilderinnen 
  § 29 Persönliche Eignung 
  § 30 Fachliche Eignung 
  § 31 Europaklausel 
  § 31 a Sonstige ausländische Vorqualifikationen 
  § 32 Überwachung der Eignung 
  § 33 Untersagung des Einstellens und Ausbildens 
 
  Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 
  § 34  Einrichten, Führen 
  § 35 Eintragen, Ändern, Löschen 
  § 36 Antrag und Mitteilungspflichten 
 
  Prüfungswesen 
  § 37 Abschlussprüfung 
  § 38 Prüfungsgegenstand 
  § 39 Prüfungsausschüsse 
  § 40 Zusammensetzung, Berufung 
  § 41 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
  § 42 Beschlussfassung, Bewertung der Abschlussprüfung 
  § 43 Zulassung zur Abschlussprüfung 
  § 44 Zulassung zur Abschlussprüfung bei zeitlich auseinanderfallenden Teilen 
  § 45 Zulassung in besonderen Fällen 
  § 46 Entscheidung über die Zulassung 
  § 47 Prüfungsordnung 
  § 48 Zwischenprüfungen 
  § 49 Zusatzqualifikationen 
  § 50 Gleichstellung von Prüfungszeugnissen 
  § 50 a Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen 
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  Interessenvertretung 
  § 51 Interessenvertretung 
  § 52 Verordnungsermächtigung 
 
1.3 Jugendarbeitsschutzgesetz 
 
Der Geltungsbereich des Gesetzes betrifft vor allem die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 18 Jahre alt 
sind § 1. Allerdings gibt es eine Ausnahme. Diese betrifft die Regelungen über das Beschäftigungsrecht an 
Berufsschultagen, die auch für volljährige Auszubildende gelten § 9. 
 
Die Inhalte des Gesetzes sollen – wie es der Name bereits andeutet – vor allem dem Schutz der Jugendlichen 
vor Überbeanspruchung und Gesundheitsbeeinträchtigung dienen. 
 
Das Gesetz enthält im Wesentliche wichtige Bestimmungen über: 

• § 8 Dauer der Arbeitszeit  
• § 9 Berufsschule 
• § 10 Prüfungen und außerbetriebliche Maßnahmen 
• § 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume 
• § 12 Schichtzeit 
• § 13 Tägliche Freizeit 
• § 14 Nachtruhe 
• § 15 Fünf-Tage-Woche 
• § 16 Samstagsruhe 
• § 17 Sonntagsruhe 
• § 18 Feiertagsruhe 
• § 19 Urlaub 
• § 22 Gefährliche Arbeiten 
• § 23 Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten 
• § 27 Behördliche Anordnungen und Ausnahmen 
• § 31 Züchtigungsverbot; Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak 
• § 32 Gesundheitliche Betreuung (Erstuntersuchung, Erste Nachuntersuchung § 33) 
• § 34 Weitere Nachuntersuchungen 

 
Zur Gegenüberstellung des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Arbeitszeitgesetzes (dieses betrifft volljährige 
Auszubildenden und volljährige Arbeitnehmer: 

 Vor dem 18. Lebensjahr Nach dem 18. Lebensjahr 
Rechtsgrundlage Jugendarbeitsschutzgesetz Arbeitszeitgesetz 
Arbeitszeit Zeit zwischen Beginn und Ende 

der täglichen Beschäftigung ohne 
die Ruhepausen 

Zeit zwischen Beginn und Ende 
der täglichen Beschäftigung ohne 
die Ruhepausen 

Höchstarbeitszeit Arbeitstäglich: 8,5 Stunden 
Wöchentlich: 40 Stunden 
Bei Verkürzung der Arbeitszeit an 
einzelnen Arbeitstagen auf 
weniger als 8 Stunden, an den 
übrigen Werktagen derselben 
Woche bis zu 8,5 Stunden 

Werktäglich: 10 Stunden 
Wöchentlich: 48 Stunden 
Verlängerung der werktäglichen 
Arbeitszeit bis zu 10 Stunden, 
wenn innerhalb von 6 
Kalendermonaten oder 24 
Wochen im Durchschnitt 8 
Stunden nicht überschritten 
werden 

Verteilung der Arbeitszeit Auf 5 Arbeitstage in der Woche/5-
Tage-Woche 

Auf bis zu 6 Werktage in der 
Woche/6-Tage-Woche 

Ruhepausen während der 
Arbeitszeit (sind im Voraus 
festzulegen) 

Bei einer Arbeitszeit bis zu 6 
Stunden: 30 Minuten täglich 

30 Minuten täglich; Bei einer 
Arbeitszeit über 9 Stunden 45 
Minuten 
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Weitere zu beachtende Aspekte: 

• Jugendliche dürfen nicht mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die ihre physische und psychische 
Leistungsfähigkeit übersteigen 

• Berufsschulfreistellung 
JArbSchG § 9 Berufsschule: 
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizustellen. 

Er darf den Jugendlichen nicht beschäftigen 
1. Vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Personen, die über 18 Jahre 

alt sind und noch berufsschulpflichtig, 
2. An einem Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichtsstunden von mindestens 45 Minuten 

einmal in der Woche, 
3. In Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden 

an mindestens 5 Tagen; zusätzliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu 2 Stunden 
wöchentlich sind zulässig. 

• Die Wegezeiten von der Berufsschule zum Ausbildungsbetrieb zählt als Ausbildungszeit. 
• Urlaub 
• Gesundheitliche Betreuung und ärztliche Untersuchungen 

 
 
 
1.4 Bürgerliches Gesetzbuch 
 
Der Geltungsbereich des Bürgerlichen Gesetzbuches im Bereich der Berufsausbildung bezieht sich vor allem auf 
das Vertragswesen mit minderjährigen Auszubildenden. Da diese nicht vollgeschäftsfähig sind, müssen die 
Erziehungsberechtigten den Ausbildungsvertrag mit unterschrieben, Vergleiche hierzu BBiG § 11 
(Vertragsniederschrift). 
 
 
1.5 Tarifvertragsgesetz 
 
Dieses Gesetz legt die rechtlichen Rahmenbedingungen für Tarifverhandlungen fest. Tarifverträge regeln die 
Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthalten Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und 
die Beendigung von Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnissen sowie betriebliche und 
betriebsverfassungsrechtliche Fragen klären. Besteht Tarifbindung, sind abweichende Vereinbarung zu 
Ungunsten des Auszubildenden unwirksam. 
 
Nach einem Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichtes aus dem Jahre 1984 dürfen Auszubildende an 
befristenden Arbeitsniederlegungen teilnehmen, wenn Forderungen durchgesetzt werden sollen, die auch sie 
betreffen. 
 

Bei mehr als 6 Stunden: 60 
Minuten täglich 

Zeitpunkt der Ruhepausen Spätestens nach einer Arbeitszeit 
von 4,5 Stunden. 
Demensprechend darf maximal 
4,5 Stunden ohne Pause 
gearbeitet werden. Eine explizite 
Mittagspause muss es nicht 
geben. 

Ab einer Arbeitszeit von mehr als 
6 Stunden 

Freizeit bzw. Ruhezeit nach 
Beendigung der täglichen 
Arbeitszeit 

Mindestens 12 Stunden Mindestens 11 Stunden 

Nachtarbeitszeitverbot Von 20 bis 6 Uhr Keine Regelungen 
Sonn- und Feiertagsarbeit Verbot mit Ausnahmen Verbot mit Ausnahmen 
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1.6 Betriebsverfassungsgesetz 

 
Dieses Gesetz regelt in erster Linie die Rechte des Betriebsrates und der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung. 
 
 

Kapitel 3: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden 
mitwirken 
 
 

1 Auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen, 
der sich insbesondere an berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert 
 
 
1.3 Ausbildungsordnung 
 
Jeder Ausbildungsberuf hat eine ihm zugrunde liegende Ausbildungsordnung. Sie ist ein unentbehrliches 
Handwerkszeug der Ausbilder, denn in einem Ausbildungsberuf darf nur nach der Ausbildungsordnung 
ausgebildet werden. 
 
 
1.4 Betriebliche und individuelle Ausbildungspläne erstellen 
 
a) Betrieblicher Ausbildungsplan 

„Der Ausbildende hat ... die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, 
zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit 
erreicht werden kann“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG). 
 
Aus Kombination der vorgeschriebenen Mindestinhalten des Ausbildungsrahmenplanes und ergänzender 
Bestandteile betriebs- oder branchenspezifisch, wird ein betrieblicher Ausbildungsplan erstellt. Dieser 
wird auf die vorgegebene Ausbildungsdauer gemäß Ausbildungsordnung abgestimmt. 
 
Der Betriebsrat hat bei der Aufstellung des betrieblichen Ausbildungsplans ein Mitbestimmungsrecht (§ 98 
BetrVG Durchführung von Bildungsmaßnahmen). 

 
b) Individueller Ausbildungsplan (sachliche und zeitliche Gliederung) 

Anschließend wird aus dem betrieblichen Ausbildungsplan für jeden Auszubildenden ein individueller 
Ausbildungsplan abgeleitet, der dem Auszubildenden als Bestandteil des Ausbildungsvertrags 
auszuhändigen und zusammen mit dem Vertrag der zuständigen Stelle einzureichen ist (§ 11 BBiG). 
 
Der individuelle Ausbildungsplan kann sich – muss aber nicht – vom betrieblichen Ausbildungsplan 
unterscheiden, wenn z. B. die vereinbarte Vertragsdauer der Auszubildenden von der vorgegebenen 
Ausbildungsdauer gemäß Ausbildungsordnung abweicht.  
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1. Ausbildungsordnung mit 
Ausbildungs-Berufsbild, 

Ausbildungsrahmenplan und 
Prüfungsanforderungen

2. Betrieblicher Ausbildungsplan: 
Sachliche und zeitliche Gliederung 

der Ausbildung (Anlage zum 
Berufsausbildungsvertrag)

3. Individueller 
Versetzungsplan/Durchlaufplan 
(optional) - zeitlicher Ablauf der 

Ausbildung OHNE detaillierte 
inhaltliche Aufteilung
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Kriterien zur sachlichen Gliederung 
• Lerninhalte sollen zu Ausbildungseinheiten zusammengefasst werden, die bestimmten Funktionen 

oder Abteilungen zugeordnet werden können. 
• Die Ausbildungseinheiten sollen überschaubar sein oder in sachlich gerechtfertigte Unterabschnitte 

aufgeteilt sein. 
• Die Probezeit soll so gestaltet sein, dass die Eignung/Fähigkeit des Auszubildenden für den 

Ausbildungsberuf überprüft werden kann/können. 
• Die Gliederung muss auf die Anforderungen der Prüfungen abgestellt sein. 
• Außerbetriebliche Maßnahmen und innerbetrieblicher Unterricht müssen sinnvoll in die Gliederung 

integriert werden. 
 
Kriterien zur zeitlichen Gliederung 

• Die zeitliche Gliederung muss die Prüfungstermine berücksichtigen. 
• Schreibt der Ausbildungsrahmen eine zeitliche Reihenfolge zwingend vor, muss diese eingehalten 

werden. 
• Zeitliche Richtwerte können innerhalb des vorgegebenen Rahmens – je nach betrieblichen 

Gegebenheiten – flexibel gehalten werden. 
• Die zeitliche Gliederung soll in überschaubare Abschnitte (höchstens 6 Monate) gegliedert werden; 

dabei sollen Unterabschnitte von Monaten oder Wochen gebildet werden. 
• Berufsschulzeiten (Blockzeiten) und Urlaubszeiten sind zu berücksichtigen. 
• Die zeitliche Gliederung kann auf Grund besonderer Fähigkeiten des Auszubildenden oder auf Grund 

betrieblicher Besonderheiten variiert werden, sofern das Ausbildungsziel nicht gefährdet ist. 
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1.5 Weitere Pläne für die betriebliche Ausbildung 
 
Neben dem betrieblichen bzw. individuellen Ausbildungsplan sollten noch weitere Pläne in Betracht gezogen 
werden: 

• Einzelversetzungsplan 
• Gesamtversetzungsplan 
• Unterweisungsplan (Feinlernzielkatalog) 
• Unterrichtsplan 

 
 
 
 
 

2 Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen 
Interessenvertretungen in der Berufsbildung berücksichtigen 

 
 
2.1 Gesetzliche Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates berücksichtigen 
 
Der Betriebsrat ist mit der Vertretung der Arbeitnehmerinteressen in betrieblichen und personellen 
Angelegenheiten beauftragt. Der Auszubildende und der Ausbilder sollte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsrat anstreben, da insbesondere Fragen der Berufsausbildung einer Mitwirkung bzw. 
Mitbestimmung unterliegen: 

• Beratungs- und Vorschlagsrecht in Fragen der Berufsbildung (§ 96 BetrVG) 
• Beratungsrecht bei der Errichtung und Ausstattung von Einrichtungen der Berufsbildung (§ 90 BetrVG) 
• Mitbestimmung bei der Bestellung und Abberufung von Ausbildern (§ 98 Abs. 3 BetrVG) 
• Initiativrecht für die Auswahl von Teilnehmern an Bildungsmaßnahmen (98 Abs. 3 BetrVG) 

 
Dem Betriebsrat werden durch das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) umfangreiche Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte eingeräumt, u. a.  
 

1. Mitwirkungsrechte 
a. Informationsrecht, z.B. über die Personalplanung (§ 92 BetrVG) 
b. Vorschlagsrecht, z.B. bei der Planung von Arbeitsplätzen (§ 90 BetrVG) 
c. Anhörungsrecht, z.B. vor jeder Kündigung (§ 102 BetrVG) 
d. Beratungsrecht, z.B. bei der Ausstattung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung (§ 97 

BetrVG) 
2. Mitbestimmungsrechte 

a. Zustimmungsrecht, z.B. zum Inhalt von Personalfragebögen (§ 94 BetrVG), zu Richtlinien über 
die personelle Auswahl bei der Einstellung u.a. von Auszubildenden (§ 95 Abs. 1 BetrVG) 

b. Initiativrecht, z.B. bei der Ausschreibung von Arbeitsplätzen im Betrieb (§ 93 BetrVG) 
c. Regelungsrechte, z.B. über Fragen der Arbeitszeit oder Betriebsordnung (§ 87 BetrVG) 
d. Auswahlrecht, z.B. bei der Einstellung von Auszubildenden (§ 99 BetrVG) 

 
 
2.2 Gesetzliche Vorschriften zur Jugend- und Auszubildendenvertretung beachten 
 
In den §§ 60-73 BetrVG finden sich die Vorschriften zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). Die JAV 
vertritt gemäß § 60 BetrVG die Belange von Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben sowie von Auszubildenden, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die JAV hat keine 
eigenen Mitwirkungs- bzw. Mitbestimmungsrechte gegenüber dem Arbeitgeber, sondern kann nur über den 
Betriebsrat Einfluss nehmen.  
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3 Kooperationsbedarf ermitteln und sich inhaltlich sowie organisatorisch mit den 
Kooperationspartnern, insbesondere der Berufsschule, abstimmen 

 
3.1 Berufsschule kooperieren 
 
Im Dualen System ist die Berufsschule der Partner der betrieblichen Ausbildung. Die Berufsschulen begleiten 
und ergänzen die betriebliche Berufsausbildung mit berufsbezogenen Lerninhalten. Die ursprüngliche, klare 
Trennung zwischen der schulischen Ausbildung und der betrieblichen Ausbildung kann heute allerdings nicht 
mehr aufrecht erhalten werden, da sich beide Bereiche methodisch, didaktisch und inhaltlich angenähert 
haben. So werden in der Berufsschule häufiger praktische Beispiele eingesetzt und im betrieblichen Unterricht 
theoretische Grundkenntnisse vermittelt.  
 
3.2 Zuständige Stelle 
 
Die zuständigen Stellen werden durch die Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes mit entscheidenden 
Aufgaben im Rahmen der Berufsbildung beauftragt. Bei den zuständigen Stellen kann es sich um Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern, Kammern der freien Berufe oder der landwirtschaftlichen Betriebe 
und Behörden des öffentlichen Dienstes handeln. 
 

 
 
3.3 Eltern in die Berufsausbildung einbinden 
 
Viele Auszubildende beginnen heute ihre Ausbildung als junge Erwachsene, dennoch sollte der Ausbilder 
elterliche Einflüsse auf den jungen Menschen nicht unterschätzen und für die Ausbildung nutzen. Der 
betriebliche und der private Bereich dürfen nicht unabhängig voneinander gesehen werden, da für beide ein 
Erziehungsauftrag besteht. Um sich diese Erziehungsaufgabe als Ausbilder zu erleichtern, ist ein möglichst 
guter Kontakt zu den Eltern hilfreich, da sie die Entwicklung der Persönlichkeit sowie das Lern- und 
Arbeitsverhalten der Jugendlichen/jungen Erwachsenen entsprechend beeinflussen.  
 
Vor der Kontaktaufnahme mit den Eltern ist allerdings das Alter der Auszubildenden zu berücksichtigen, da bei 
über 18-jährigen Auszubildenden deren Zustimmung notwendig ist! 
 

•Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 
einrichten und führen

•Prüfungsausschüsse einrichten und Prüfungen 
durchführen

•Über Anträge zur Verkürzung/Verlängerung der 
Ausbildungszeit entscheiden

•Rechtsvorschriften zur Berufsausbildung erlassen
•Ausbildungsberater bestellen und in Fragen der 
Ausbildung beraten

•Berufsbildungs- und Schlichtungsausschüsse 
errichten

•Eignung des Ausbilders, des Ausbildenden und der 
Ausbildungsstätte festsellen

Aufgaben der 
zuständigen 
Stelle
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4 Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Berücksichtigung 
ihrer Verschiedenartigkeit anwenden 

 
 
4.1 Auswahlverfahren anwenden 
 
 
4.1.1 Anforderungsprofil und Auswahlkriterien festlegen 
 
Die Entscheidung für einen Ausbildenden hat langfristigen Charakter, deshalb muss das Auswahlverfahren 
sorgfältig geplant und durchgeführt werden. Es gilt: 
 
 Wir suchen den geeignetsten und nicht den besten Bewerber! 
 
Die Eignung eines Bewerbers ergibt sich aus der Schnittmenge des Anforderungsprofils und des 
Bewerberprofils. Das Anforderungsprofil spiegelt die Erwartungshaltung des Unternehmens wider. Da eine 
vollständige Deckung mit dem Bewerberprofil nicht die Regel ist, sollte das Anforderungsprofil flexibel 
formuliert werden. 
 

 
 
4.1.2 Anforderungen des Unternehmens 
 
Die Anforderungen an den zukünftigen Auszubildenden beziehen sich auf persönliche und fachliche Kriterien. 
In der Regel ist die Persönlichkeit eines Menschen sehr stabil, die fachliche Kompetenz hingegen leichter zu 
verändern. Aus diesem Grund sollte man den persönlichen Kriterien mehr Beachtung schenken als den 
fachlichen Kriterien. Die kurze Biografie von Auszubildenden erschwert zusätzlich die fachliche Bewertung. 
 

Anforderungsprofil
der zukünftigen 

Tätigkeit im 
Unternehmen und 

des Berufs

Eignung

Bewerberprofil z.B. 
Fähigkeiten und 
Interessen des 

Bewerbers
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Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit hat für die wichtigsten 
Ausbildungsberufe Anforderungsprofile erstellt. Sie dienen der Orientierung und müssen an die betrieblichen 
Gegebenheiten angepasst werden oder vom Unternehmen selbstständig entwickelt werden. 
 
Der Betriebsrat verfügt – gemäß Betriebsverfassungsgesetz – bei der Auswahl und Einstellung von 
Auszubildenden über Mitbestimmungsrechte. 
 

 
 
 
4.1.3 Erfolgreches Ausbildungsmarketing aufbauen und unterschiedliche Beschaffungswege nutzen 
 
Die Akquisition von Auszubildenden erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität, da sich die 
Rahmenbedingungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens kontinuierlich verändern. So ist das 
Bewerberangebot vom Ausbildungsberuf, dem Unternehmen und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Persönliche 
Anforderungen 
an die 
Bewerber

Mindest- oder Höchstalter

Äußeres Erscheinungsbild

Eigenintiative

Konzentrationsfähigkeit

Belastbarkeit

Teamfähigkeit

Logisches Denken

Flexibilität/Mobilität

u.ä.

Fachliche 
Anforderungen 
an die 
Bewerber

Praktika und Nebenbeschäftigungen

Hobbys und Freizeitbeschäftigungen

Schulabschluss und -noten

•Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, analog Ausbildungsplätze, die besetzt werden 
sollen, allgemein ... ausgeschrieben werden ...

§ 93 BetrVG Ausschreibung von Arbeitsplätzen

•Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrates

§ 94 BetrVG Personalfragebogen

•Richtlinien über die Auswahl bei Einstellungen, ... bedürfen der Zustimmung des Betriebsrates.

§ 95 BetrVG Auswahlrichtlinien

•Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat vor jeder Einstellung, ... zu unterrichten, ihm die 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen ... und die Zustimmung des Betriebsrates zu der 
geplanten Maßnahmen einzuholen.

§ 99 BetrVG Personelle Einzelmaßnahmen
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abhängig. Bei den so genannten Mode-Berufen ist die Nachfrage größer als das Angebot, bei handwerklichen 
Berufen ist es häufig umgekehrt. 
 
Erfolgreiches Ausbildungsmarketing basiert auf einem Marketing-Mix aus: 

• Produktpolitik (z.B. Ausbildungsberuf, Bewerberservice) 
• Preispolitik (z.B. Ausbildungsvergütung, Zusatzleistungen) 
• Distributionspolitik (z.B. Kontakt zu Schulen, Betriebspraktika) 
• Kommunikationspolitik (z.B. Pressearbeit, Werbung) 

 
Die Akquisition von Auszubildenden muss rechtzeitig – circa ein Jahr vor dem Einstellungstermin – beginnen 
und eine angemessene Kosten-Nutzen-Relation gewährleisten. 
 

 
 
 
 
 
4.2 Zielgerichtetes Auswahlverfahren 
 
Die Entscheidung für oder gegen einen Bewerber muss sorgfältig geplant und durchgeführt werden, da es sich 
um eine langfristige Entscheidung handelt. Mit Ausnahme der Probezeit lässt sich die Entscheidung für einen 
Auszubildenden selten rückgängig machen.  
 
Zur Analyse der Bewerber stehen mehrere Auswahlinstrumente zur Verfügung. Eine sinnvolle Kombination der 
Instrumente erhöht die Aussagekraft und erleichtert die Entscheidungsfindung. Dazu zählen u.a. 
 

• Bewerbungsunterlagen 
• Personalfragebogen 
• Telefoninterview 
• Einzel- oder Gruppeninterview (Vorstellungsgespräch) 
• Eignungstest (Intelligenz-, Leistungs- und Persönlichkeitstest) 
• Praktikum 
• Arbeitsproben 
• Mini-Assessment-Center 

 
 

Möglichkeiten 
Auszubildende 
zu akquirieren

Agentur für Arbeit

Internet

Stellenanzeigen

Berufsbildungsmesse

Praktika
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4.2.1 Bewerbungsschreiben 

 
Das Bewerbungsschreiben ermöglicht dem Bewerber, sein Interesse an der Stelle darzulegen. Die Auswertung 
kann sich auf das Aussehen, den Inhalt und den Stil des Bewerbungsschreibens beziehen. 

 
• Analyse des Aussehens 

 
• Inhalt des Bewerbungsschreibens 

 
• Stilanalyse 
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4.2.2 Lebenslauf 
 

Der Lebenslauf soll Aufschluss über die persönliche und berufliche Entwicklung des Bewerbers geben.  
 
Neben dem allgemeinen Eindruck des Lebenslaufes in Bezug auf seine Gestaltung und Darstellung gibt es 
weitere Möglichkeiten der Auswertung: 

 
•  Zeitfolgenanalyse 

  
•  Positions- oder Entwicklungsanalyse 

 
•  Branchen- oder Firmenanalyse 

 
 
 
4.2.3 Bewerberfoto 

 
Das Bewerberfoto soll einen unmittelbaren Eindruck vom Bewerber vermitteln. Es lässt Rückschlüsse zu 
aufgrund: 

 
• die Art des Bewerberfotos 
• die Herstellung des Bewerberfotos 
• das Datum Des Bewerbungsfotos 
• die Kleidung des Bewerbers 
• besondere Äußerlichkeiten des Bewerbers 

 
 
4.2.4 Zeugnisse 

 
o Schulzeugnisse 

Besonders bei Auszubildenden sollen Schulzeugnisse über die Eignung des Bewerbers geben. Indessen 
wird ihre Aussagefähigkeit vielfach in Frage gestellt. 
 

o Arbeitszeugnisse 
Die Beschäftigungszeugnisse sollen über die Beschäftigung des Bewerbers in anderen Unternehmen 
informieren. Auf ihre Ausstellung haben Arbeitnehmer, zur Berufsausbildung Beschäftigte und 
arbeitnehmerähnliche Personen einen Anspruch. 
Dieser Anspruch entsteht mit dem Ausspruch der Kündigung, nicht erst bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. 

 
• das Zwischenzeugnis 

 
• das vorläufige Zeugnis 

 
Inhaltlich lassen sich zwei Arten von Arbeitszeugnissen unterscheiden: 
   
• das einfache Zeugnis 



Ausbildung planen und durchführen – AEVO – Skript für Fachwirte 
 

 
S e i t e  32 |  

 

32 

          
 
 
 
 

• das qualifizierte Zeugnis 
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Beispiele für die Bewertung von Zeugnistexten 
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      Beispiele für die Bewertung von Schlussformulierungen 
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      Beispiele für die Bewertung allgemeiner Zeugnisaussagen 
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   Techniken der Zeugnissprache 
 

 
 
Quelle: Maess, Kerstin; Franke, Dietmar (Hrsg.) Personaljahrbuch 2002, Wegweiser für zeitgemäße 
Mitarbeiterführung, Neuwied, Luchterhand Verlag, 2001.  
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4.2.5 Einstellungsgespräch 
 
Das Vorstellungsgespräch ist das wertvollste Auswahlinstrument, da sich im Verlauf des Gesprächs ein 
Gesamteindruck herauskristallisiert, der bei der Entscheidungsfindung einen hohen Anteil besitzt. 
 
Beispiel für den Ablauf eines Vorstellungsgesprächs: 
 

1. Begrüßung und Einstieg in das Gespräch 
a. Angenehmes Gesprächsklima schaffen 
b. Gesprächsablauf erläutern und Gesprächspartner vorstellen 
c. Auf den Bewerber und seine Situation eingehen 

2. Eingehen auf das persönliche Umfeld des Bewerbers 
a. Fragen zum Wohnort stellen 
b. Fragen zu den Eltern und Geschwistern stellen 
c. Fragen zu Hobbys und zur Freizeitgestaltung stellen 
d. Fragen zum Lebenslauf stellen 

3. Besprechen des Bildungsgangs des Bewerbers 
a. Fragen zur Schulsituation und den Leistungen stellen 
b. Fragen zur Weiterbildung und zu Zusatzqualifikation stellen 

4. Klären der Fähigkeiten und Neigungen des Bewerbers 
a. Mit betrieblichen Situationen konfrontieren 
b. Fragen zum gewählten Ausbildungsberuf stellen 
c. Fragen zum Verhalten in sozialen Situationen stellen 

5. Informieren über das Unternehmen und den Ausbildungsablauf 
a. Informationen zum Ausbildungsablauf und zum Unternehmen geben 
b. Informationen zu den Entwicklungsmöglichkeiten geben 
c. Informationen zu den sozialen Leistungen und zur Ausbildungsvergütung geben 

6. Beantwortung der Fragen des Bewerbers 
7. Beenden des Gesprächs 

a. Informationen zum weiteren Vorgehen geben 
b. Termin für eine Entscheidung nennen 
c. Auslagen erstatten 
d. Freundlich verabschieden 
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5 Berufsausbildungsvertrag vorbereiten und die Eintragung des Vertrages bei der 
zuständigen Stelle veranlassen 

 
 
5.1 Rechtliche Grundlagen und Inhalte des Berufsausbildungsvertrages 
 
Die rechtliche Grundlage der betrieblichen Berufsausbildung ist der Berufsausbildungsvertrag (BAV). Der BAV 
ist grundsätzlich ein privatrechtlicher Vertrag und daher im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Da das 
Berufsausbildungsverhältnis aber ein Rechtsverhältnis besonderer Art ist, gelten vorrangig die gesetzlichen 
Regelungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG). 
 
Das BGB besagt, dass ein Vertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen (Angebot und Annahme) 
zustande kommt; dies gilt auch für den Berufsausbildungsvertrag! Gemäß BGB ist somit ein mündlicher 
abgeschlossener Vertrag rechtlich wirksam, d.h. auch eine mündliche Zusage nach einem Vorstellungsgespräch 
gilt als Vertragsabschluss. 
 
Zwei gesetzliche Einschränkungen müssen allerdings berücksichtigt werden: 

• Gemäß der EU-Nachweisrichtlinie müssen die wesentlichen Bestandteile eines Arbeitsvertrages 
spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Arbeitsbeginn schriftlich fixiert werden (gilt analog für 
Ausbildungsverträge). 

• Gemäß § 11 BBiG müssen die wesentlichen Inhalte unverzüglich, spätestens jedoch vor Beginn der 
Ausbildung schriftlich niedergelegt und vom Ausbildenden, dem Auszubildenden und bei Jugendlichen 
den gesetzlichen Vertretern unterschrieben werden. Der Ausbildende hat dem Auszubildenden und 
den gesetzlichen Vertretern unverzüglich eine unterzeichnete Niederschrift auszuhändigen. 

 
Bei Abschluss eines Berufsausbildungsvertrages mit Jugendlichen sind – gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz – 
besondere rechtliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: 

• Jugendliche sind nur eingeschränkt geschäftsfähig und benötigen deshalb die Zustimmung ihrer Eltern 
oder anderer gesetzlicher Vertreter. Falls ein Jugendlicher den Ausbildungsvertrag ohne Zustimmung 
der Eltern abschließt, bleibt der Vertrag bis zur Zustimmung der gesetzlichen Vertreter schwebend 
unwirksam (§ 108 BGB). 

• Jugendliche Auszubildende dürfen gemäß § 4 Abs. 3 BBiG nur in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
ausgebildet werden. 

• Jugendliche dürfen gemäß § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) nur ausgebildet werden, wenn 
sie innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden sind (Erstuntersuchung) 
und dem Arbeitgeber eine, von diesem Arzt ausgestellte, Bescheinigung vorliegt. Wenn der 
Auszubildende ein Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung immer noch Jugendlicher ist, muss er 
gemäß § 33 JArbSchG erneut eine Bescheinigung über die Nachuntersuchung vorlegen. 
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5.1.1 Mindestinhalte des Ausbildungsvertrages und Vorschriften des JArbSchG 
 
Gemäß § 11 BBiG müssen Berufsausbildungsverträge gesetzliche Mindestangaben enthalten, die auch in den 
Vertragsvordrucken der zuständigen Stellen berücksichtigt sind. 
 

 

•Der Auszubildende wird zur genauen Identifikation mit Anschrift und Geburtsdateum eingetragen. 
Bei jugendlichen Vertragspartnern werden zusätzlich die Angaben der gesetzlichen Vertreter 
festgehalten. Der Auszubildende trägt die Rechtsform seines Unternehmens, den Namen der 
verantwortlichen Person und seine Anschrift ein. Bestellt der Ausbildende einen Ausbilder, wird 
dieser im Vertrag angegeben.

Vertragspartner

•Der Ausbildungsberuf wird mit der genauen Bezeichnung, inklusive der Schwerpunkte bzw. 
Fachrichtung, entsprechend der jeweiligen Ausbildungsordnung eingetragen

•Dem Vertrag ist die sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung beigefügt.
•Auf dem Antrag zur Eintragung ist das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse sind 

Angaben über die Ausbildungsrichtung, Anzahl der Fachkräfte, Berufsschule und die zuletzt 
besuchte Schule zu machen.

Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung

•Im Ausbildungsvertrag ist das exakte Anfangs- und Enddatum anzugeben. Der Beginn der 
Ausbildung sollte - muss aber nicht - mit dem Beginn der Berufsschule übereinstimmen. Dieses 
Datum gewährleistet eine ordnungsgemäße Aufnahme in die Berufsschule und einen abgestimmt 
Prüfungstermin. Das Berufsschuljahr beginnt in der Regel am 1. August oder 1. September eines 
Jahres.

•Die Dauer der Ausbildung richtet sich nach der in der Ausbildungsordnung angegebenen 
Zeitvorgabe. Werden Verkürzungen berücksichtigt, so können sie sich auf Ausbildungsmonate 
oder die tägliche bzw. wöchentliche Ausbildungszeit (Teilzeitberufsausbildung) gemäß § 8 Abs. 1 
BBiG beziehen. Die Ausbildungszeit sollte gemäß den Empfehlungen des Bundesinstituts für 
Berufsbildung folgende Mindeszeiten nicht unterschreiten:
•Regelausbildung 3,5 Jahre --> Mindesausbildungszeit 24 Monate
•Regelausbildung 3 Jahre --> Mindesausbildungszeit 18 Monate
•Regelausbildung 2 Jahre --> Mindesausbildungszeit 12 Monate

Beginn und Dauer der Berufsausbildung

•Der genaue Ort der Ausbildung ist anzugeben, d.h. die Anschrift des jeweiligen 
Ausbildungsbetriebs oder der Zweigstelle.

Ort der Ausbildungsmaßnahmen

•Alle Ausbildungsphasen außerhalb des Ausbildungsortes (ohne Berufsschule) sind mit Zeitangaben 
festzulegen. Teile der Berufsausbildung können bis zu einem Viertel der in der 
Ausbildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer im Ausland durchgeführt werden (§2 Abs. 3 
BBiG).

Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

•Gemäß § 20 BBiG muss die Probezeit zwischen einem Monat und vier Monaten betragen und zu 
Beginn der Ausbildung absolviert werden.

Dauer der Probezeit
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•Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit beträgt für Auszubildende gemäß dem Arbeitszeitgesetz 
und dem Jugendarbeitsschutzgesetz acht Stunden (ohne Ruhepausen). Regelungen aus 
Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen sind zu berücksichtigen

Dauer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit

•Der Urlaubsanspruch wird im Berufsausbildungsvertrag für jedes Kalenderjahr (nicht 
Ausbildungsjahr) der Ausbildung angegeben. Für Jugendliche gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz 
und für Erwachsene das Bundesurlaubsgesetz. Regelungen in Tarifverträgen und in 
Betriebsvereinbarungen sind zu berücksichtigen.

•Maßgeblich für den Urlaubsanspruch ist das Alter am 1. Januar des jeweiligen Jahres, d.h. ein 
Auszubildender der im Februar 18 Jahre alt wird, hat für dieses Kalenderjahr noch einen 
Urlaubsanspruch gemäß dem Jugendarbeitsschutzgesetz.

•Urlaubstage, die durch eine Teilung des Jahresurlaubs entstehen, werden auf volle Tage 
aufgerundet, wenn sie mindestens einen halben Tag ergeben. Der Urlaubsanspruch sollte in 
Arbeitstage umgerechnet werden, da das Gesetz nur Werktage angibt (nur bei der 5-Tage-Woche 
notwendig).
•Werktage x 5 / 6   =  Arbeitstage (Ergebnis aufrunden!)

•Jugenarbeitschutzgesetz
•Jugendliche, die noch nicht 16 Jahre sind = 30 Werktage (25 Arbeitstage)
•Jugendliche, die noch nicht 17 Jahre sind = 27 Werktage (23 Arbeitstage)
•Jugendliche, die noch nicht 18 Jahre sind = 25 Werktage (20 Arbeitstage)

•Bundesurlaubsgesetz
•Für erwachsene Auszubildende gilt ein Jahresurlaub von mindestens 24 Werktagen oder bei 

einer 5-Tages-Woche entsprechend 20 Arbeitstagen.

Dauer des Urlaubs

•Die Höhe der Ausbildungsvergütung ist für jedes Ausbildungsjahr anzugeben, muss angemessen 
sein und jährlich ansteigen. Regelungen in Tarifverträgen und in Betriebsvereinbarungen sind zu 
berücksichtigen. Falls kein Tarifvertrag oder keine Betriebsvereinbarung maßgeblich ist, lässt die 
Rechtssprechung einen Abschlag von max. 20 % auf eine vergleichbare tarifliche 
Ausbildungsvergütung zu.

Zahlung und Höhe der Vergütung

•Eine Verkürzung der Ausbildung auf Grund einer Rechtsverordnung ist als bereits zurückgelegte 
Ausbildungszeit zu betrachten. Deshalb ist beim Ausbildungsbeginn die Vergütung des zweiten 
Ausbildungsjahres zu zahlen.

•Bei anderen Verkürzungen der Ausbildungsdauer besteht hingegen kein Rechtsanspruch auf die 
höhere Vergütung. Hier kann die höhere Vergütung gezahlt werden, oft wird aber jedes 
Ausbildungsjahr anteilig gekürzt, d.h. bei einer Ausbildung von zwei anstatt drei jahren wird die 
Vergütung alle acht Monate erhöht.

Verkürzung der Ausbildung
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5.1.2 Vertragliche Verkürzungen und Verlängerungen der Ausbildungszeit berücksichtigen 
 
Die folgende Übersicht zeigt, welche Möglichkeiten der Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungszeit 
bestehen.  

 
 
5.1.3 Pflichten der Ausbildenden 
 

u Der Auszubildende hat eine Lernpflicht (§ 13 BBiG). 
u Der Auszubildende hat den Weisungen des Ausbildenden, des Ausbilders oder anderen 

weisungsberechtigten Personen zu folgen (§ 13 Nr. 3 BBiG) 
u Der Auszubildende hat die übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen (§ 13 Nr. 1 BBiG). 
u Der Auszubildende hat Werkzeuge, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln (§ 

13 Nr. 1 BBiG). 
u Der Auszubildende hat die betriebliche Ordnung zu befolgen (§ 13 Nr. 4 BBiG). 
u Der Auszubildende hat an freigestellten Maßnahmen teilzunehmen (§ 13 Nr. 2 BBiG). 
u Der Auszubildende hat über betriebliche Geheimnisse Stillschweigen zu wahren (§ 13 Nr. 6 BBiG). 
u Der jugendliche Auszubildende hat eine ärztliche Untersuchung sowie Nachuntersuchungen 

vornehmen zu lassen (§§ 32 und 33 JArbSchG). 
u Der Auszubildende hat einen Ausbildungsnachweis zu führen und regelmäßig vorzulegen 

(entsprechende Ausbildungsordnung). 
u Der Auszubildende hat dem Ausbildungsbetrieb unverzüglich die Arbeitsunfähigkeit und deren 

voraussichtlich Dauer mitzuteilen und darüber eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage dauert (§ 5 EntgeltfortzG). 

Ausbildungdauer gemäß 
Ausbildungsordnung

Verkürzung durch 
vorgezogene 

Abschlussprüfung ( §45 
Abs. 1 BBiG)

a) Noten in der 
Berufsschule mindestens 

gut bewertet und

b) betriebliche 
Beurteilungen mindestens 

gut bewertet und

c) kein begründeter 
Widerspruch des 

Ausbildungsbetriebs

vertragliche Verkürzung auf 
Antrag (§7 und 8 BBiG)

Verkürzung vor Beginn der 
Ausbildungszeit durch 

Rechtsverordnung (§7 Abs. 
1 BBiG)

z.B. durch Absolvieren 
eines 

Berufsgrundbildungsjahrs

Verkürzung vor Beginn oder 
während der 

Ausbildungszeit (§ 8 Abs. 1 
BBiG)

a) gehobene schulische 
Vorbildung oder

b) berufliche Vorbildung 
oder

c) Besondere 
Leistungsfähigkeit, Alter 

oder Reife

Verlängerung während der 
Ausbildungszeit auf Antrag 

(§ 8 Abs. 2 BBiG)

In Ausnahmefällen, falls das 
Ausbildungsziel nicht 
erreicht werden kann
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5.1.4 Pflichten des Ausbildenden 
 

1. Ausbildungspflicht 
u Der Ausbildende hat dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit zu vermitteln, die 

zum Erreichen des Ausbildungszieles notwendig ist (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG). 
u Der Ausbildende hat dem Auszubildenden eine planmäßige, sachlich und zeitlich gegliederte 

Ausbildung zu gewährleisten, die ihm das Erreichen des Ausbildungsziels in angemessener Zeit 
möglich macht (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG). 

u Der Ausbildende kann selbst ausbilden oder einen Ausbilder ausdrücklich damit beauftragen (§ 
14 Abs. 1 Nr. 2 BBiG). 

u Der Ausbildende hat dem Auszubildenden nur Aufgaben zu übertragen, die dem 
Ausbildungszweck dienen und seinen körperlichen Kräften angemessen sind (§ 14 Abs. 2 BBiG). 

 
2. Erziehungs- und Sorgepflicht 

u Der Ausbildende hat einen Erziehungsauftrag wahrzunehmen und den Auszubildenden vor 
Gefahren zu schützen (§ 14 Abs. 1 Nr. 5 BBiG). 

 
3. Sonstige Pflichten 

u Der Ausbildende hat den Berufsausbildungsvertrag und seine Änderungen in das Verzeichnis der 
Berufsausbildungsverträge rechtzeitig eintragen zu lassen (§ 36 Abs. 1 BBiG). 

u Der Ausbildende hat sich eine Bescheinigung vorlegen zu lassen, dass ein Jugendlicher seine 
ärztlichen Untersuchungen hat vornehmen lassen. Diese ist der zuständigen Stellen vom 
Ausbildenden einzureichen (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BBiG i.V. m.  §§ 32 und 33 JArbSchG). 

u Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei der zuständigen Berufsschule anzumelden und für 
den Besuch der Berufsschule freizustellen sowie zum Besuch der Berufsschule anzuhalten 
(Landesschulgesetze und § 14 Abs. 1 Nr. 4 BBiG und § 15 BBiG). 

u Der Ausbildende hat den Auszubildenden in der Sozialversicherung anzumelden 
(Sozialgesetzbuch). 

u Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlose Ausbildungsnachweise zur Verfügung zu 
stellen, Gelegenheit zur Führung während der Ausbildungszeit zu geben, zum Führen vom 
schriftlichen Ausbildungsnachweisen anzuhalten und sie durchzusehen (Kammerrichtlinien zur 
Führung der Ausbildungsnachweise i.V. m. § 14 Abs. 1 Nr. 4 BBiG). 

u Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu 
stellen (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG). 

u Der Ausbildende hat den Auszubildenden rechtzeitig zu Prüfungen anzumelden und für die 
Prüfungen sowie für den Tag vor der schriftlichen Abschlussprüfung freizustellen (§ 14 BBiG, § 10 
JArbSchG und Prüfungsordnung). 

u Der Ausbildende hat dem Auszubildenden ein Zeugnis auszustellen (§ 16 BBiG).  
 
 
5.2 Notwendige Eintragungen und Anmeldungen 
 
Der Ausbildende ist gemäß § 36 BBiG verpflichtet, den Berufsausbildungsvertrag unverzüglich nach dessen 
Abschluss der zuständigen Stelle zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse zur 
Verfügung stellen. 
 
Der Ausbildende hat bei der Einstellung von Auszubildenden folgende Anmeldungen vorzunehmen: 
 

 

Anmeldungen
•Berufschule Entsprechend den schulrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen 

Bundesländer
•Sozialversicherung Anmeldung zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und 

Pflegeversicherung bei der Krankenkasse des Auszubildenden
•Ausbildungseinrichtungen z.B. innerbetrieblicher Unterricht bei externen 

Bildungsträgern
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5.3 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
 
Der Berufsausbildungsvertrag stellt ein besonderes Vertragsverhältnis dar; dies wird auch bei dessen 
Beendigung deutlich. Das Berufsausbildungsverhältnis ist ein zweckgebundenes sowie zeitlich befristetes 
Vertragsverhältnis und unterliegt einem starken Schutzgedanken gegenüber den Auszubildenden. Die 
wichtigsten Regelungen für die Beendigung von Berufsausbildungsverhältnissen finden sich im BGB, BBiG, 
BetrVG sowie in den jeweiligen Tarifverträgen. Bei der Beendigung von Berufsausbildungsverträgen sind 
folgende Vorschriften zu beachten: 
 

u Eine vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses (z.B. Auflösungsvertrag oder Kündigung) ist der 
zuständigen Stelle gemäß § 36 Abs. 1 BBiG anzuzeigen, damit sie das Ausbildungsverhältnis aus dem 
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse löschen kann. 
 

u Eine Kündigung muss gemäß § 22 Abs. 3 BBiG und ein Auflösungsvertrag gemäß § 623 BGB immer 
schriftlich erfolgen. Eine Kündigung außerhalb der Probezeit muss gemäß § 22 Abs. 3 BBiG immer die 
Kündigungsgründe beinhalten. 
 

u Bei Jugendlichen ist die Kündigung auch an die gesetzlichen Vertreter zu richten bzw. der 
Auflösungsvertrag ist auch von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. 
 

u Verfügt das Unternehmen über einen Betriebsrat, so ist dieser gemäß § 102 BetrVG vor jeder 
Kündigung zu hören. Der Betriebsrat hat Bedenken gegen eine außerordentliche Kündigung 
spätestens innerhalb von drei Tagen, gegen eine ordentliche Kündigung spätestens innerhalb von 
einer Woche schriftlich mitzuteilen. 

 
u Eine ordentliche Kündigung von Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung ist gemäß § 

15 KSchG unzulässig, eine außerordentliche Kündigung bedarf gemäß § 103 BetrVG der Zustimmung 
des Betriebsrats. 

 
u Einem besonderen Kündigungsschutz unterliegen z.B. Schwangere (§ 9 MuSchG) oder behinderte 

Menschen (§§85 bis 92 SGB IX). 
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Die folgende Grafik verdeutlicht die Beendigungstatbestände von Berufsausbildungsverhältnissen: 

 
6 Möglichkeiten prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland durchgeführt werden 

können 
 
Vor dem Hintergrund des europäischen Arbeitsmarktes, internationaler Wirtschaftsverflechtungen und des 
multinationalen Charakters von Konzernen kommt es vermehrt dazu, dass Ausbildungsbetriebe ihre 
Auszubildenden für eine begrenzte Zeit in eigene Niederlassungen oder zu Partnerbetrieben im Ausland 
entsenden. 
 
Die gesetzliche Grundlage einer teilweise im Ausland stattfinden Ausbildung gibt das BBiG vor: 
 
§ 2 Lernorte der Berufsbildung (Auszug) 

3) Teile der Berufsausbildung können im Ausland durchgeführt werden, wenn dies dem 
Ausbildungsziel dient. Ihre Gesamtdauer soll ein Viertel der in der Ausbildungsordnung 
festgelegten Ausbildungsdauer nicht überschreiten. 

 
Der Auslandsaufenthalt muss mit dem Vertragsabschluss unter Ziffer D des Vertragsmusters aufgenommen 
werden oder später durch eine gemeinsame Vertragsveränderung vereinbart werden. Der Auszubildende hat 
allerdings keinen Rechtsanspruch auf einen Auslandsaufenthalt. 
 
Wichtig ist, dass der Auszubildende für die Zeit des Auslandsaufenthaltes eine Befreiung vom 
Berufsschulunterricht beantragt. Den versäumten Unterrichtsstoff hat er sich privat anzueignen. 
 
Für einen Aufenthalt über vier Wochen ist ein mit der zuständigen Stelle abgestimmter Plan erforderlich. 

Beendigung von 
Berufsausbildungs-

verhätnissen

Reguläre Beendigung

Zweckerreichung (§
21 Abs. 2 BBiG)

Zeitablauf (§ 21 Abs. 
1 BBiG)

Vorzeitige 
Beendigung

Außerhalb der 
Probezeit

Durch einseitige 
Willenserklärung eines 

Vertragspartners, d.h. durch 
Kündigung

Außerordentliche 
Kündigung aus 

"wichtigem Grund" 
durch den

Ausbildenden oder 
den Auszubildenden 

(§ 22 Abs. 2 Nr. 1 
BBiG)

Ordentliche 
Kündigung durch den 
Auszubildenden (§22 

Abs. 2 Nr. 2 BBiG)

wegen Aufgabe der 
Berufsausbildung (§
22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG)

wegen neuer 
Berufsausbildung (§
22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG)

Durch beiderseitige 
Willenserklärung der 
Vertragspartner, d.h. 

durch einen 
Auflösungsvertrag

Durch "höhere 
Gewalt", z.B. Tod

Innerhalb der 
Probezeit

Außerordentliche 
Kündigung durch 

einseitige 
Willenserklärung der 
Vertragspartner (§ 22 

Abs. 1 BBiG)
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Kapitel 4: Ausbildung durchführen 
 

1 Lernförderliche Bedingungen schaffen, Rückmeldungen geben und empfangen 
 
Neben der inhaltlichen Zuordnung sind bei der Auswahl der Lernorte weitere Kriterien bzw. Bedingungen zu 
beachten: 
 

 
 
Man unterscheidet innerhalb des Betriebs: 
 

 
 
1.1 Rahmenbedingungen des Lernens 
 
 
1.1.1 Grundlagen der Lernpsychologie 
 
Lernen ist ein lebenslanger Prozess und eine ständige Herausforderung für den Lernenden. Der Auszubildende 
muss dies verinnerlichen und umsetzen. Da jeder Auszubildende unterschiedlich lernt, muss der Ausbilder 
lernpsychologische Grundlagen kennen und einsetzen. 
 

Lernen =  Veränderung von Fertigkeiten, Kenntnissen und Verhaltensweisen über einen  
  längeren Zeitraum 

Betriebliche 
Bedingungen/ 

Kriterien

Unfallverhütung

Ergonomie

Umwelteinflüsse

Fachräfte

Betriebsklima

Ausstattung

•Ausbildungswerkstatt
•Lernbüro
•Juniorfirma
•Schulungs- und Unterrichtsräume

Zentrale Lernorte

•Arbeitsplatz
•Ausbildungsecke bzw. -nische

Dezentrale Lernorte
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Man unterscheidet drei Lernbereiche, in denen eine dauerhafte Verhaltensveränderung eintreten kann: 
 

 
 
Der Ausbilder sollte sich mit den Lerntypen der Auszubildenden beschäftigen, um ein erfolgreiches Lernen zu 
ermöglichen. Jeder Mensch nimmt die ihm dargebotenen Informationen unterschiedlich auf.  Man 
unterscheidet folgende Lerntypen: 
 

 
 

 
 
 
 
1.1.2 Motivation 
 
Dem Begriff Motivation liegt das Wort „Motiv“ zugrunde und bezeichnet den Beweggrund, den Antrieb oder 
die Energie für das Verhalten des Menschen. 
 

Kognitiver Lernbereich

•Veränderung des 
Wissens, Denkens, 
Verstehens 

Psychomotorischer 
Lernbereich

•Veränderungen der 
manuellen Fertigkeiten, 
des handwerklichen 
Könnens, der 
Bewegungsabläufe

Affektiver Lernbereich

•Veränderungen der 
Einstellungen, 
Verhaltensweisen

Visueller Lerntyp

•Der visuell geprägte 
Mensch nimmt die 
Lerninhale in erser 
Linie über das Auge 
(=durch Sehen) auf. 
Ihm helfen 
insbesondere Bilder, 
Skizzen, 
Zeichnungen, Fotos 
und andere Formen 
der Visualisierung, 
um sich die Inhalte 
einzuprägen.

Auditiver Lerntyp

•Dieser Lerntyp 
nimmt die 
Lerninhalte am 
besten über das Ohr 
(= durch Hören) auf. 
Sie können gut 
zuhören, so dass sie 
über das 
gesprochene Wort 
(z.B. durch 
Vorträge, Referate, 
besprochene 
Tonkassetten) viele 
Inhalte aufnehmen.

Verbaler Lerntyp

•Er kann sich 
besonders gut die 
Lerninhalte in der 
kommunikativen 
Auseinandersetzung 
(=durch Sprechen) 
mit anderen 
einprägen. Dies 
kann über die 
eigene Wiedergabe 
oder im Gespräch 
mit anderen (z.B. 
Diskussionen. 
Lehrgespräch) 
erfolgen.

Haptischer Lerntyp

•Dieser Mensch 
nimmt die 
Lerninhalte 
besonders gut über 
das Tun (= durch 
Anfassen) auf. Er 
nimmt die Dinge 
(z.B.  Werkzeuge, 
Modelle) in die 
Hand, fühlt, tastet, 
experimentiert mit 
ihnen und probiert 
sie aus, um die 
Lerngegenstände zu 
begreifen.
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Im Rahmen der Ausbildung strebt der Jugendliche bzw. junge Erwachsene somit nach einer Befriedigung seiner 
Bedürfnisse. Der Ausbilder muss deshalb die Bedürfnisse (Motive) seiner Auszubildenden kennen, um sie zu 
bestimmten Verhaltensweisen zu aktivieren. 
 
Motive können unterschieden werden in: 

u Direkte oder intrinsische Motive 
u Indirekte oder extrinsische Motive 

 

 
 
Beispiele, wie der Ausbilder die Motivation der Auszubildenden erhöhen kann: 
 

u Auszubildende ernst nehmen 
u Gemeinsame Ziele vereinbaren 
u Vorgehensweise strukturieren 
u Lob, Anerkennung aussprechen 
u Hilfe, Unterstützung anbieten 
u Praxisbezogene abwechslungsreiche Aufgaben auswählen 
u In das Team integrieren 
u Freiräume für Eigenständigkeit geben 
u Konstruktive Kritik üben 
u Fehler zulassen 
u Ideen zulassen 
u Nutzen und Sinnzusammenhänge aufzeigen 
u Aktivierende Methoden einsetzen 

 
 
1.1.3 Lernziele und Lernzielstufen 
 
Die in eine sprachliche Form gebrachten Lernabsichten nennt man Lernziele.  
Sie dienen allen an der Ausbildung Beteiligten und sind: 
 

u Planungshilfen, 
u Mittel der Verständigung über Ausbildungsabsichten, 
u Mittel der effektiven Durchführung der Ausbildung, 
u Mittel der wechselseitigen Kontrolle, 
u Motivationshilfe („Nutzen aufzeigen“),  

Motive

Intrinsische
•Freude, Spass
•Ehrgeiz
•Neugier
•Interesse, Fazination
•Leidenschaft
•Talente

extrinsische
•Lob
•Anerkennung
•Belohnung
•Übertragung von Verantwortung
•Konstruktive Kritik
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u Verständigungsmittel für die kooperative Aufgabenteilung zwischen Ausbildungsbetrieb und 
Berufsschule, 

u Ansatzpunkt und Eingriffsmöglichkeiten zur ständigen Anpassung der Lernziele an technische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen. 

 
Lernziele müssen so formuliert sein, dass sie überprüfbar (operationalisierbar) sind. 
 
Für den Unterweisungsentwurf werden mindestens die Formulierung von Grob- und Feinlernzielen empfohlen. 
Die Groblernziele können dem Ausbildungsrahmenplan entnommen werden und die Feinlernziele müssen 
selbst erarbeitet werden. 
 
Die Feinlernziele beschreiben sehr konkret das beobachtbare Endverhalten des Lernenden und sind somit auch 
überprüfbar. 
 
Die Feinlernziele werden in folgende Bereiche unterteilt: 
 

u kognitive Feinlernziele 
u psychomotorische Feinlernziele 
u affektive Feinlernziele 

                                  
 
Kognitiv bedeutet erkennen, wahrnehmen, deuten. Hier sind Vorgänge 
gemeint, die sich im Kopf abspielen. Beispielsweise soll der Azubi nach der 
Unterweisung die Unfallverhütungsvorschriften erklären können. 
 
Unter Psychomotorik versteht man die vom Willen des Menschen 
gesteuerten Bewegungsabläufe wie z.B. sprechen, gehen, schreiben. 
Psychomotorische Feinlernziele könnten sein: Bedienen der Tastatur 
eines PC oder eine Seezunge filetieren. 
 
Affektive Lernziele liegen in den Verhaltensweisen, Einstellungen und im 
Charakter des Auszubildenden. Sie zeigen sich besonders deutlich in den sogenannten Schlüsselqualifikationen. 
Affektive Lernziele können beinhalten, dass die Auszubildenden nach der Unterweisung in der Lage sein sollen, 
selbständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren, ihre Leistungsfähigkeit richtig einzuschätzen (auch 
zeitlich) und ihre Arbeit selbst zu bewerten sowie mit anderen Stellen (Azubis, Kunden, Abteilungen…) 
kooperativ zusammenzuarbeiten. 
 
 
 
1.2 Rückmeldungen 
 
 

1.2.1 Formen und Notwendigkeiten des Feedbacks 
 
Effektives Lernen ist nur mit direktem unmittelbaren Feedback möglich! 
 
Feedback ist eine Rückmeldung (Reflexion) an eine Person über deren Lern- und Arbeitserfolg und die damit 
verbundene Vorgehensweise. Auszubildende benötigen diese Rückmeldung über das Gelingen bzw. ihren 
Erfolg und eine Bestätigung für ihr Bemühen, damit sie ihren Lernprozess so effektiv wie möglich gestalten 
können (Verbesserung des Handlungsprozesses). Insofern kommt dem Ausbilder hier eine besondere Rolle zu, 
dieses Instrument situativ einzusetzen. Darüber hinaus trägt das Feedback dazu bei, einander besser zu 
verstehen und die Zusammenarbeit zu erleichtern. 
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1.2.2 Feedbackregeln 
 
Feedback ist ... 

u Konkret statt allgemein  
u Beschreibend statt bewertend 
u Unmittelbar statt zeitlich verzögert 
u Einfühlsam statt zurechtweisend 
u Konkret/situativ statt allgemein/konstruiert 
u Konstruktiv statt destruktiv 

 

 
 
 
 

2 Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auswählen und 
situationsspezifisch einsetzen 

 
 

2.1 Die geforderte berufliche Handlungskompetenz entwickeln 
 
Die berufliche Handlungskompetenz beschreibt die Verzahnung der verschiedenen Kompetenzbereiche, mit 
denen berufliche Situationen selbständig und erfolgreich bewältigt werden können. 
 

Feedback-Geber

•Feedback als Unterstützung für Hilfe zur 
Selbsthilfe

•Nur veränderbare Verhaltensweisen 
ansprechen

•Verhalten konkret/nachvollziehbar 
beschreiben

•Subjektivität/Gefühle durch Ich-
Botschaften ausdrücken

•Arguemnte verwenden
•Nicht nur "Negatives", sondern auch 
"Positives" ansprechen

•Veränderungen direkt ansprechen

Feedback-Empfänger

•Aktiv zuhören
•Verhaltensbeschreibungen reflektieren
•Feedback als Chance betrachten
•Verhaltensweisen erklären
•Missverständnisse ansprechen
•Rechtfertigungen vermeiden
•Vorschläge/Hilfestellungen erfragen
•Verhaltensempfehlungen 
unvoreingenommen reflektieren

•Eigene Entscheidung vorbehalten
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•Fähigkeit, alle fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Bewältigung beruflicher 
Aufgaben erfolgreich einzusetzen.

Fachkompetenz

•Fähigkeit, sich mit anderen Personen (u. a. Kollegen, Vorgesetzten, Kunden) 
situationsadäquat auseianderzusetzen und konstruktiv sowie zielorientiert zu handeln.

Sozialkompetenz

•Fähigkeit, die Arbeitsabläufe mit geeigneten methodischen Vorgehensweisen 
problemadäquat und effizient zu gestalten.

Methodenkompetenz

•Fähigkeit, die erforderlichen inneren Einstellungen und personalen Fähigkeiten zur 
Bewältigung beruflicher Situationen einzubringen.

Persönlichkeitskompetenz
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2.2.2 Modell der vollständigen Handlung 
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2.3 Ausbildungsmethoden und -methodenkombinationen 
 
 
Es ist immer eine größtmögliche Aktivität des Auszubildenden anzustreben. Deshalb wird unterschieden in: 
Ausbilderzentrierte Methode: Hier nimmt der Ausbilder eine zentrale Rolle ein, bindet den Auszubildenden 
aber möglichst direkt und aktiv ein. 
 
Methoden des selbstgeseteuerten Lernens: Hier lernt der Auszubildende eigenständig, zum Teil ohne 
Anwesenheit des Ausbilders, aber systematisch geordnet. 
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Leittextmethode 
Die Leitfragen sollen dazu anleiten, sich aus Informationsquellen selbstständig Kenntnisse zu erarbeiten, die 
Voraussetzung zum Ausführen der Tätigkeiten sind. 
Grundelemente des Leittextes: 

- Leitfragen / Leittexte 
- Arbeitsplan 
- Kontrollbogen 
- Leitsatz (d.h. bereits gewonnene Erfahrungen) 

Beispiel für einen Aufbau 
1. Informieren - Was soll getan werden 
2. Planen - Wie soll vorgegangen werden 
3. Entscheiden - Festlegen des Fertigungsweges und der -methoden 
4. Ausführen - Fertigen des Werkstücks / Abwickeln des Auftrags 
5. Kontrollieren/ bewerten - Ist der Auftrag fachgerecht ausgeführt worden 

Planspiel 
Das Planspiel ist eine Simulation mit einem Gesamtziel (z.B. der Markteinführung eines neuen Produkts oder 
die Gründung einer Firma 
Am Planspiel sind viele Teilnehme beteiligt: 

- Auszubildende  à Spieler  
- Ausbilder  à Spielleiter 

o Er verändert z.B. dir Rahmenbedingungen, dadurch müssen die Spieler neue Probleme lösen 
und Entscheidungen treffen 

o Am Ende des Planspiels bewertet er die Entscheidungen der Azubis und erklärt die 
Konsequenzen 

 
Computer Based Training  (CBT)  
Lernsoftware, die der Lernende auf seinem Rechner installiert hat. Komplexe Sachverhalte können so 
multimedial veranschaulicht werden.  
Man unterscheidet: 

Simulations-Systeme: Sachverhalte können spielerisch durch den Auszubildenden gelöst werden. 
Tutorielle Systeme: Auszubildende tätigt Eingaben das System regiert darauf. 
Präsentations-Systeme: Lernprogramm läuft in Modulen ab. Der Auszubildende wird durch das Programm 
geführt. 
 
 

Projektmethode 
Ein Arbeitsvorhaben, bei dem der Auszubildende sich mit einer Fragestellung selbst beschäftigt.  
Ziele sind:  

• Qualifikation zum selbstständigen Planen 
• Methoden und Sozialkompetenz fördern 
• Theoretisches Wissen und praktisches Handeln 
• Motivation fördern 

Ablauf ist gekennzeichnet durch: 
 
Zielsetzung               Selbstständige Planung              selbstständige Ausführung                Eigen und 
Fremdbewertung 
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Bei der Durchführung des Projekts hat der Ausbilder eine begleitende Aufgabe als: 
• Organisator 
• Anlaufstelle 
• Berater 
• Beobachter 
• Moderator 

 
Fallmethode 
 
An einem praktischen Beispiel wird ein Fall und deren praktische Vorgehensweise erklärt. 
 
Vorteil: 

• Großer Übungs- und Trainingseffekt 
• Realitätsnah 
• Wenig Vorbereitung für den Ausbilder 
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3 Probezeit organisieren, gestalten und bewerten 
 
 
 
3.1 Rechtliche Grundlagen der Probezeit 
 
Die Probezeit muss gemäß § 20  BBiG mindestens einen Monat und maximal vier Monate betragen. 
 
Eine Verlängerung der Probezeit ist vereinbarungsgemäß nicht möglich; wird die Probezeit allerdings, z.B. 
durch Krankheit, um mehr als ein Drittel unterbrochen, kann dies zu einer Verlängerung um den 
entsprechenden Zeitraum führen. Dies gilt nicht für Unterbrechungen durch die Berufsschule und die 
außerbetrieblichen Ausbildungseinheiten, da diese zu den Ausbildungszeiten zählen! 
 
Innerhalb der Probezeit können beide Parteien jederzeit schriftlich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und 
ohne Angaben von Gründen das Ausbildungsverhältnis kündigen. Sollte das Unternehmen über einen 
Betriebsrat verfügen, muss ein Anhörungsrecht gemäß § 102 Betr. VG beachtet werden. 
 
3.2 Inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Probezeit 
 
Um die Probezeit sinnvoll zu gestalten, sollte der Ausbilder folgende organisatorischen Maßnahmen treffen: 

u Einführungsveranstaltung/-woche planen bzw. vorbereiten  
u Überlegungen hinsichtlich eines Patensystems anstellen 
u Alle Beteiligten im Unternehmen rechtzeitig informieren 
u Für eine vollständige Ausstattung der Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze sorgen 
u Betriebsbesichtigungen einplanen 
u Informationsmappen vorbereiten 
u Möglichkeiten zur selbstentdeckenden Orientierung schaffen 

 
Die Gestaltung und der zeitliche Rahmen der Einführungsphase wird sich an den betriebsspezifischen 
Rahmenbedingungen orientieren. Die folgenden Anregungen fördern einen attraktiven Ausbildungsbeginn: 
 

Positive Einstellung vermitteln u Nicht mit zu vielen Personen und Informationen konfrontieren 
u Erlebnisorientierte Elemente einbauen (z.B. Gruppendynamische 

Spiele, Leittextunterstützte Betriebserkundung) 
u Freiräume schaffen, um die Informationsverarbeitung zu 

erleichtern 
u Freiräume schaffen, um informelle Kontakte zuzulassen 

Kontakte ermöglichen u Neue Auszubildende vorstellen lassen 
u Kontakte zu älteren Auszubildenden herstellen 
u Paten zuordnen 
u Geschäftsführung, Ausbildungsleitung und Ausbilder vorstellen 
u Betriebsrat sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung 

vorstellen 
Informationen geben u Rechte, Pflichten und Verhaltensregeln erläutern 

u Informationen über das Unternehmen und den Ausbildungsablauf 
geben 

u Notwendige Unterlagen austeilen und Angaben zum 
Ausbildungsbeginn nennen 

u Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften 
bewusst machen 

u Arbeitsmittel ausgeben und Arbeitsplatz präsentieren 
u Individuelle Beschaffung von Informationen zulassen 
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3.3 Probezeit bewerten 
 
Vor dem Ende der Probezeit sollte mit dem Auszubildenden in einem offenen Gespräch über die Weiterführung 
des Ausbildungsverhältnisses oder eine evtl. Beendigung des Ausbildungsverhältnisses erläutert werden. 
 
Grundlage dieses Gesprächs sollten berufs- und unternehmensspezifische Kriterien sein, wie z.B. 

u Lernbereitschaft 
u Eigeninitiative 
u Auftreten 
u Kommunikationsfähigkeit 
u Auffassungsgabe 
u Kenntnisse/Fertigkeiten 
u Arbeitsorganisation/-qualität 
u Team-/Integrationsfähigkeit 

 
 
 
 
 
 

4 Aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und 
Geschäftsprozessen betriebliche Lernziele entwickeln 

 
 
4.1 Lernziele 
 
Lernziele beschreiben das Verhalten, das der Auszubildende nach erfolgreicher Vermittlung bzw. Erarbeitung 
erworben haben soll! 
 
Im Ausbildungsrahmenplan sind die Inhalte des Berufsbildes (= zu vermittelnde Kenntnisse und Fertigkeiten) 
zeitlich und sachliche gegliedert und damit bereits als Zielvorgabe formuliert. 
 
Die Zielvorgaben lassen sich nach dem Grad ihrer Eindeutigkeit einteilen in: 

u Hauptziel 
u Richtziele 
u Groblernziele 
u Feinlernziele 

 
Hauptziel Hauptziel der Ausbildung ist das Erlangen der beruflichen Handlungsfähigkeit 

(Selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren). Diese Zielsetzung ist 
Bestandteil im Verordnungsteil neu geordneter Ausbildungsordnungen. 

Richtziele Richtziele beschreiben die (Aus-)Richtung, in denen das Lernen erfolgen soll. Sie bilden 
die übergeordnete Grundlage, an dem sich die Groblernziele orientieren. Als Richtziele 
gelten die im Ausbildungsberufsbild und im Ausbildungsrahmenplan verbindlich 
festgelegten Bereiche, wie z.B. Marketing und Absatz, Personal, Leistungsabrechnung 
im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/-frau. 

Groblernziele Groblernziele orientieren sich an den Richtzielen und beschreiben die zu vermittelnden 
Kenntnisse und Fertigkeiten der aufgeführten Bereiche. Die Groblernziele sind im 
Ausbildungsrahmenplan aufgeführt, wie z.B. im Bereich Personal: „Aufgaben der 
Personalverwaltung einschließlich Ein- und Austritte bearbeiten“ im Ausbildungsberuf 
Industriekaufmann/-frau. 

Feinlernziele Feinlernziele beschreiben ein eindeutig formuliertes überprüfbares Endverhalten. Sie 
werden aus den vorgegebenen Groblernzielen abgeleitet und müssen vom Ausbilder 
konkretisiert werden. Es ist seine Aufgabe, die Groblernziele zu operationalisieren, d.h. 
sie an die betriebsspezifischen Belange anzupassen. 
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Die Operationalisierung (konkrete Beschreibung) erfordert die Erfüllung von drei Bedingungen: 
 

1. Beobachtbares Endverhalten: Die Feinlernziele sind mit aussagefähigen Tätigkeitswörtern zu 
versehen, wie z.B. anfertigen, abstimmen, erklären, auswerten, erstellen. 

2. Angabe der Bedingungen: Das Feinlernziel muss Angaben enthalten, unter welchen Bedingungen 
der Auszubildende das Verhalten zeigen soll. Hier wird die Verwendung von Hilfsmitteln und 
Zeitvorgaben festgelegt. 

3. Bestimmung des Beurteilungsmaßstabs: Das Feinlernziel muss Angaben darüber enthalten, in 
welcher Güte das Lernziel erreicht werden soll. Hier werden Angaben, wie z.B. Qualität, Fehlerquote, 
Präzision festgelegt. 

 
 
 
 
 
 

Kapitel 5: Ausbildung abschließen 
 
 
 

1 Auszubildende auf die Abschlussprüfung unter Berücksichtigung der Prüfungstermine 
vorbereiten und die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss führen 
 
 
 
1.1 Auszubildenden zu einem erfolgreichen Abschluss führen 
 
 
Die Abschlussprüfung ist ein rechtlich vorgeschriebenes Instrument, um die in der Ausbildung erworbene 
berufliche Handlungsfähigkeit von Auszubildenden zu überprüfen. Dabei soll festgestellt werden, ob die 
Auszubildenden den Anforderungen einer qualifizierten Fachkraft gemäß der jeweiligen Ausbildungsordnung 
entsprechen. Gemäß § 38 BBiG soll die Abschlussprüfung feststellen, ob die Auszubildenden 

• Die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrschen, 
• Die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen und 
• Mit dem wesentlichen Lehrstoff der Berufsschule vertraut sind. 

Der inhaltliche Rahmen der Abschlussprüfung wird somit von der Ausbildungsordnung 
(Ausbildungsrahmenplan und Prüfungsanforderungen) und dem Rahmenlehrplan bestimmt. 
Rechtliche Grundlagen der Abschlussprüfung sind: 
 

 
 

Rechtliche Grundlagen 
der Abschlussprüfung

§§ 37 bis 50 
Berufsbildungsgesetz

Ausbildungsordnung 
des jeweiligen 

Ausbildungsberufs

Prüfungsordnung der 
zuständigen Stelle
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Das oberste Ziel der Abschlussprüfung ist das Feststellen der beruflichen Handlungsfähigkeit zur Ausübung 
eines qualifizierten Berufs. 
 
Soweit die Ausbildungsordnung nichts anderes bestimmt, ist die Prüfung insgesamt bestanden, wenn 

• Bei Ausbildungsberufen, in denen nur eine Kenntnisprüfung vorgeschrieben ist, sowohl in der 
schriftlichen als auch in der mündlichen Prüfung 

• Bei allen anderen Ausbildungsberufen sowohl in der Fertigkeitsprüfung als auch in der 
Kenntnisprüfung 

mindestens ausrechende Leistung (IHK = 50 Punkte) erbracht sind. 
 
Besteht ein Auszubildender die Abschlussprüfung nicht, so kann diese gemäß § 37 BBiG zweimal wiederholt 
werden. Bestandende Teilleistungen können auf die Wiederholungsprüfung angerechnet werden. Sofern die 
Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, ist der erste Teil nicht 
eigenständig wiederholbar. Nach einer nicht bestandenen Prüfung sollte gemeinsam mit dem Auszubildenden 
eine Analyse der Ursachen erfolgen und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Anschließend muss eine 
zielgerichtete inner- bzw. außerbetriebliche Vorbereitung auf die nächste Prüfung erfolgen. Hierbei sollte vor 
allem der Motivation des Auszubildenden Beachtung geschenkt werden. 
 
1.2 Zulassungsvoraussetzungen zur Abschlussprüfung prüfen 
 
Die Zulassung zur Abschlussprüfung ist in den §§ 43 bis 47 BBiG sowie in der Prüfungsordnung der zuständigen 
Stelle geregelt. Demnach ist – im Regelfall – zur Abschlussprüfung zugelassen, 
 

• Wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate 
nach dem Prüfungstermin endet, 

• Wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie vorgeschriebene schriftliche 
Ausbildungsnachweise geführt hat und 

• Wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder der Auszubildende noch dessen gesetzliche 
Vertreter zu vertreten hat 

Zur Abschlussprüfung ist auch zugelassen, 
 

• Wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet 
worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
entspricht. 

 
1.3 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen 
 

a) Vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung 
Gemäß § 45 Abs. 1 BBiG in Verbindung mit der Prüfungsordnung der zuständigen Stelle kann der 
Auszubildende auch vor dem vertraglichen Ablauf seiner Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung 
zugelassen werden, wenn 

o zuvor der Ausbildende sowie die Berufsschule angehört wurden und  
o die Leistungen eine vorzeitige Zulassung rechtfertigen. 

b) Externenprüfung 
Gemäß § 45 Abs. 2 und 3 BBiG in Verbindung mit der Prüfungsordnung der zuständigen Stelle ist auch 
zur Abschlussprüfung zugelassen, 

o Wer mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit für einen 
Ausbildungsberuf vorgeschrieben ist, in dem entsprechenden Beruf tätig gewesen ist oder 
wer nachweisen kann, dass die berufliche Handlungsfähigkeit anderweitig erworben wurde. 
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o Wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen kann, dass er 
die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat. 

Über die Zulassung der Abschlussprüfung entscheidet gemäß § 46 Abs. 1 BBiG die zuständige 
Stelle. Hält die zuständige Stelle die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

c) Körperlich, geistig und seelisch Behinderte 
Gemäß § 65 BBiG sind körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen auch zur Prüfung 
zugelassen, wenn die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 BBiG nicht erfüllt sind.  
Weitere Regelungen für die Berufsausbildung behinderter Menschen finden sich in den §§ 64 bis 67 
BBiG. 
 

1.4 Auszubildende zur Prüfung bei der zuständigen Stelle anmelden 
 
Die Anmeldemodalitäten zur Abschlussprüfung sind überwiegend in der Prüfungsordnung der zuständigen 
Stelle festgelegt. In der Regel werden für die Abschlussprüfung zwei Termine (Sommer- und Winterprüfung, je 
nach vereinbarter Ausbildungszeit) pro Jahr angeboten, die von der zuständigen Stelle rechtzeitig veröffentlicht 
werden. Üblicherweise vereinfacht die zuständige Stelle die Anmeldung zur Prüfung, indem sie die Betriebe zur 
Anmeldung auffordert. Dies gilt selbstverständlich nicht für die Fälle des § 45 BBiG (Vorzeitige 
Prüfung/Externenprüfung) sowie für nicht eingetragene Ausbildungsverhältnisse. 
Bei der Anmeldung sind die vorgeschriebenen Fristen und Formulare der jeweils zuständigen Stelle zu 
berücksichtigen. Die örtlich zuständige Stelle ergibt sich aus dem Bezirk, in dem sich die Ausbildungsstätte 
befindet oder in den besonderen Fällen des § 45 BBiG, in dem sich die Arbeitsstätte bzw. mangels Arbeitsstätte 
der Wohnsitz des Prüflings befindet. 
 
Die Abschlussprüfung ist gemäß § 37 Abs. 4 BBiG für den Auszubildenden gebührenfrei. 
Die Anmeldung zur Abschlussprüfung erfolgt in der Regel durch den Ausbildenden, in Ausnahmefällen auch 
durch den Auszubildenden bzw. Prüfling: 
 

Die Anmeldung zur Abschlussprüfung erfolgt durch 
den Ausbildenden mit Zustimmung des 
Auszubildenden. 

Die Prüflinge/Auszubildenden, wenn 
• sie sich selbst zur vorzeitigen 

Abschlussprüfung anmelden. 
• sie als Externe an der Abschlussprüfung 

teilnehmen möchten. 
• sie an einer Wiederholungsprüfung 

teilnehmen und kein Ausbildungsverhältnis 
mehr besteht. 

 
Folgende Bestandteile sind in der Regel der Anmeldung zur Abschlussprüfung beizufügen: 
 

• Angaben zum Prüfling und dem Ausbildungsunternehmen 
• Bescheinigung über die Teilnahme an den vorgeschriebenen Zwischenprüfungen 
• Vorgeschriebene Ausbildungsnachweise bzw. Bestätigung über deren ordnungsgemäße Führung und 

Kontrolle 
• Letztes Zeugnis der Berufsschule bzw. dessen Ergebnisse 
• Angaben über die Schulbildung 
• Bei vorzeitiger Prüfung eine Stellungnahme des Ausbildenden 
• Bei externen Prüflingen Angaben über Erwerb der notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse 
• Angaben über den betrieblichen Ausbildungsgang und Beurteilungen 
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2 An der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses auf der Grundlage von 
Leistungsbeurteilungen mitwirken 

 
 
 
2.1 Schriftliches Zeugnis erstellen 
 
Der Auszubildende erhält mit dem Abschluss seiner Berufsausbildung drei Zeugnisse bzw. Zertifikate. Dabei 
ergänzen sich die drei Zertifikate, indem sie sich auf unterschiedliche Zeitpunkte bzw. Zeiträume beziehen. Das 
Abschlusszeugnis der Berufsschule und das betriebliche Ausbildungszeugnis beziehen sich auf den gesamten 
Ausbildungszeitraum; das Prüfungszeugnis – mit Ausnahme der Ausbildungsberufe, deren Prüfung betriebliche 
Projekte beinhalten – bezieht sich auf einen Zeitpunkt. 
 
Das Drei-Zertifikate-System der Berufsausbildung: 
 

 
 
Gemäß § 16 BBiG hat der Auszubildende dem Auszubildenden bei der Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. Die Verpflichtung zum Ausstellen eines Zeugnisses gilt für 
jede Beendigung der Ausbildung, d.h. auch bei einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag. In jedem Fall 
ist ein einfaches Zeugnis; auf Verlangen des Auszubildenden auch ein qualifiziertes Zeugnis. 
  

Zeugnisse der 
Berufsausbildung

Zeugnis der 
Berufsschule

Rechtsgrundlage: 
Schulgesetze der 

Länder

Inhaltliche Grundlage: 
Schulische Leistung

Feststellung durch 
Berufsschullehrer

Prüfungszeugnis der 
zuständigen Stelle:

Rechtsgrundlage: § 37 
Abs. 2 BBiG

Inhaltliche Grundlage: 
Abschlussprüfung

Feststellung durch: 
Prüfungsausschuss

Ausbildungszeugnis des 
Ausbildungsbetriebs

Rechtsgrundlage § 16 
BBiG

Inhaltliche Grundlage: 
Betriebliche Leistungen

Feststellung durch: 
Ausbilder
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2.2 Übernahme bzw. Nichtübernahme von Auszubildenden prüfen 
 
Das Berufsausbildungsverhältnis endet in der Regel durch Zweckerreichung oder Zeitablauf. Daher besteht für 
den Ausbildenden kein gesetzlicher Zwang zur Weiterbeschäftigung nach dem Ablauf der vereinbarten 
Ausbildungszeit oder nach der verbindlichen Mitteilung des Prüfungsergebnisses durch den Prüfungsausschuss. 
In diesem Zusammenhang sind allerdings einige Vorschriften von den Vertragspartnern zu beachten: 
 

Weiterbeschäftigung 
durch Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung 

In vielen Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen sind Vorschriften zu 
finden, die den Ausbildenden zur Übernahme des Auszubildenden verpflichten. 
Häufig wird der Ausbildende dort zum Abschluss eines befristeten 
Arbeitsverhältnis (z.B. 6 Monate) verpflichtet, um dem Auszubildenden erste 
Berufserfahrungen als Fachkraft zu ermöglichen. 

Weiterbeschäftigung 
durch Vereinbarung in der 
Ausbildungszeit 

Gemäß § 12 Abs. 1 BBiG sind Vereinbarungen, die den Auszubildenden für die 
Zeit nach der Beendigung der Ausbildung verpflichten, nichtig. Dies gilt nicht 
für die Verpflichtung, ein anschließendes Arbeitsverhältnis einzugehen, wenn 
diese in den letzten sechs Monaten des Berufsausbildungsverhältnisses 
geschlossen wird. Daher gilt: 

• Der Auszubildende kann sich nur in den letzten sechs Monaten der 
Ausbildung für ein anschließendes Arbeitsverhältnis verpflichten. 

• Der Ausbildende kann sich jederzeit zur Übernahme des 
Auszubildenden in ein anschließendes Arbeitsverhältnis verpflichten. 

Weiterbeschäftigung 
durch schlüssiges 
(konkludentes) Handeln 

Gemäß § 24 BBiG wird durch eine Weiterbeschäftigung des Auszubildenden im 
Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis begründet. Möchte der Ausbildende einen Auszubildenden 
nicht übernehmen, muss er spätestens am Tag nach der Prüfung bzw. nach der 
verbindlichen Mitteilung des Prüfungsergebnisses beim Auszubildenden 
Einspruch gegen die Arbeitsaufnahme erheben. 

Weiterbeschäftigung von 
Mitgliedern der Jugend- 
und 
Auszubildendenvertretung 

Gemäß § 78 a BetrVG genießen Mitglieder der Jungend- und 
Auszubildendenvertretung einen besonderen Schutz. Möchte der Ausbildende 
diese Auszubildenden nicht übernehmen, so muss er ihnen diese Entscheidung 
spätestens drei Monate vor Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
schriftlich mitteilen. Verlangt der Auszubildende allerdings in den letzten drei 
Monaten schriftlich eine Weiterbeschäftigung, so gilt ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis als begründet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Ausbildung planen und durchführen – AEVO – Skript für Fachwirte 
 

 
S e i t e  98 |  

 

98 

Inhalt 
Kapitel 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen ................................................................................... 1 

1 Vorteile und Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und begründen ......................................................................... 1 
1.1 Argumente zum Nutzen der Ausbildung ............................................................................................................ 1 
1.1 1.2 Kosten der Berufsausbildung ........................................................................................................................ 2 

2 Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darstellen ................................................................ 3 
2.1 Berufsbildungssystem Deutschland ................................................................................................................... 3 

3 Ausbildungsberufe für den Betrieb auswählen und dies begründen ........................................................................... 7 
3.1 Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe .............................................................................................. 7 
3.2 Ausbildungsordnung und -rahmenplan .............................................................................................................. 7 

4 Eignung des Betriebes für die Ausbildung in dem angestrebten Ausbildungsberuf prüfen sowie, ob und inwieweit 
Ausbildungsinhalte durch Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte vermittelt werden können .............................. 12 

4.1 Eignung des Betriebes für die Ausbildung ........................................................................................................ 12 
4.2 Eignung des Ausbildungspersonals .................................................................................................................. 14 
4.3 Zuständige Stelle zur Überwachung der Eignung ............................................................................................. 17 

Kapitel 2: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen ................................................................................. 18 
1 Mitwirkung bei den Planen und Entscheidungen hinsichtlich des betrieblichen Ausbildungsbedarfs auf der Grundlage 
der rechtlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen Rahmenbedingungen ...................................................................... 18 

1.2 .................................................................................................................................................................................... 18 
1.1 Zusammenhang Grundgesetz und Berufsbildung ............................................................................................ 18 
1.2 Berufsbildungsgesetz ....................................................................................................................................... 18 
1.3 Jugendarbeitsschutzgesetz ............................................................................................................................... 20 
1.4 Bürgerliches Gesetzbuch .................................................................................................................................. 21 
1.5 Tarifvertragsgesetz ........................................................................................................................................... 21 
1.6 Betriebsverfassungsgesetz ............................................................................................................................... 22 

Kapitel 3: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken ................................................... 22 
1 Auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen, der sich insbesondere an 
berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert .............................................................................................. 22 

1.3 Ausbildungsordnung ........................................................................................................................................ 22 
1.4 Betriebliche und individuelle Ausbildungspläne erstellen ............................................................................... 22 
1.5 Weitere Pläne für die betriebliche Ausbildung ................................................................................................ 25 

2 Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretungen in der Berufsbildung 
berücksichtigen .................................................................................................................................................................... 25 

2.1 Gesetzliche Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates berücksichtigen ............................ 25 
2.2 Gesetzliche Vorschriften zur Jugend- und Auszubildendenvertretung beachten ............................................ 25 

3 Kooperationsbedarf ermitteln und sich inhaltlich sowie organisatorisch mit den Kooperationspartnern, 
insbesondere der Berufsschule, abstimmen ........................................................................................................................ 26 

3.1 Berufsschule kooperieren ................................................................................................................................ 26 
3.2 Zuständige Stelle .............................................................................................................................................. 26 
3.3 Eltern in die Berufsausbildung einbinden ........................................................................................................ 26 

4 Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Berücksichtigung ihrer Verschiedenartigkeit 
anwenden ............................................................................................................................................................................ 27 

4.1 Auswahlverfahren anwenden .......................................................................................................................... 27 
4.2 Zielgerichtetes Auswahlverfahren .................................................................................................................... 29 

5 Berufsausbildungsvertrag vorbereiten und die Eintragung des Vertrages bei der zuständigen Stelle veranlassen .. 39 
5.1 Rechtliche Grundlagen und Inhalte des Berufsausbildungsvertrages .............................................................. 39 



Ausbildung planen und durchführen – AEVO – Skript für Fachwirte 
 

 
S e i t e  99 |  

 

99 

5.2 Notwendige Eintragungen und Anmeldungen ................................................................................................. 45 
5.3 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ....................................................................................................... 46 

6 Möglichkeiten prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland durchgeführt werden können ............................ 47 
Kapitel 4: Ausbildung durchführen ........................................................................................................................................... 48 

1 Lernförderliche Bedingungen schaffen, Rückmeldungen geben und empfangen ............................................................ 48 
1.1 Rahmenbedingungen des Lernens ............................................................................................................................. 48 
1.2 Rückmeldungen ......................................................................................................................................................... 51 

2 Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auswählen und situationsspezifisch einsetzen ................ 52 
2.1 Die geforderte berufliche Handlungskompetenz entwickeln ........................................................................... 52 
2.3 Ausbildungsmethoden und -methodenkombinationen ................................................................................... 56 

3 Probezeit organisieren, gestalten und bewerten ....................................................................................................... 91 
3.1 Rechtliche Grundlagen der Probezeit ........................................................................................................................ 91 
3.2 Inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Probezeit ............................................................................. 91 
3.3 Probezeit bewerten .......................................................................................................................................... 92 

4 Aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen betriebliche 
Lernziele entwickeln ............................................................................................................................................................. 92 

4.1 Lernziele ........................................................................................................................................................... 92 
Kapitel 5: Ausbildung abschließen ............................................................................................................................................ 93 

1 Auszubildende auf die Abschlussprüfung unter Berücksichtigung der Prüfungstermine vorbereiten und die Ausbildung 
zu einem erfolgreichen Abschluss führen ............................................................................................................................ 93 

1.1 Auszubildenden zu einem erfolgreichen Abschluss führen ....................................................................................... 93 
1.2 Zulassungsvoraussetzungen zur Abschlussprüfung prüfen .............................................................................. 94 
1.3 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen .................................................................................................... 94 
1.4 Auszubildende zur Prüfung bei der zuständigen Stelle anmelden ................................................................... 95 

2 An der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses auf der Grundlage von Leistungsbeurteilungen mitwirken ........... 96 
2.1 Schriftliches Zeugnis erstellen .......................................................................................................................... 96 
2.2 Übernahme bzw. Nichtübernahme von Auszubildenden prüfen ..................................................................... 97 

 
 
 
 



Ausbildung planen und durchführen – AEVO – Skript für Fachwirte 
 

 
S e i t e  100 |  

 

100 

 


